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aa) nachträglicher Wegfall der Pfändungsverbotsvoraus-
setzungen

Fallen die Voraussetzungen für das Eingreifen der Pfän-
dungsverbote weg, wird eine Sache also nachträglich pfändbar,
so ist nach allgemeiner Ansicht der Zeitpunkt der Entscheidung
über die Erinnerung oder Beschwerde maßgeblich85). Der Ge-
setzgeber habe in § 811 d ZPO (Vorwegpfändung) ausdrücklich
geregelt, daß es für die Beurteilung der Pfändbarkeit gerade
nicht auf den Zeitpunkt der Pfändung ankomme. Durch die Vor-
wegpfändung wird es dem Gerichtsvollzieher erlaubt, eine Sa-
che zu pfänden, wenn zu erwarten ist, daß diese Sache dem-
nächst pfändbar wird. Für die Pfändung reiche es daher aus, daß
der zu pfändende Gegenstand nachträglich pfändbar werde.
Weiterhin würde diese Beurteilung dem von § 811 ZPO be-
zweckten Schutz nicht zuwiderlaufen, denn der Schuldner kön-
ne sich auch gegen eine nach Eintritt der Pfändbarkeit erfolgte
Pfändung nicht erfolgreich wehren. Ist eine Sache pfändbar, so
kann sie auch rechtmäßig gepfändet werden, ohne daß der
Schuldner etwas dagegen unternehmen könne86).

bb) nachträglicher Eintritt der Pfändungsvoraussetzungen

Treten die Voraussetzungen für die Pfändungsverbote erst
nach der bereits erfolgten Pfändung ein, wird also eine gepfän-

Unpfändbarkeit beweglicher Sachen (II)
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d) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der
Pfändbarkeit

Der Gerichtsvollzieher hat bei der Pfändung einer Sache von
Amts wegen die Pfändungsverbote zu berücksichtigen. Er muß
also grundsätzlich prüfen, ob die Voraussetzungen der Un-
pfändbarkeit zum Zeitpunkt der Pfändung vorliegen84). Die tat-
sächlichen Verhältnisse, also die Voraussetzungen, die für die
Beurteilung ausschlaggebend sind, können sich jedoch nach der
Pfändung verändern. So kann zum Beispiel eine zunächst un-
pfändbare Sache pfändbar werden, aber umgekehrt kann auch
eine pfändbare Sache nachträglich unpfändbar werden.

Wendet sich nun zum Beispiel der Schuldner gegen die
Pfändung einer nachträglich unpfändbar gewordenen Sache
durch Einlegung eines Rechtsbehelfs, ist es für dessen Begrün-
detheit entscheidend, ob es auch in diesen Fällen auf den Zeit-
punkt der Pfändung ankommt oder auf die Verhältnisse zum
Zeitpunkt der Entscheidung des Vollstreckungsgerichts über
den Rechtsbehelf. Bei der Beurteilung dieser Frage, ist zwi-
schen dem nachträglichen Wegfall und dem nachträglichen
Eintritt der Voraussetzungen der Pfändungsverbote zu unter-
scheiden.

84) Baumbach/Lauterbach/Albers-Hartmann, § 811, Rdnr. 12;
Schilken, in: MünchKomm § 811, Rdnr. 12;Lippross, Vollstrek-
kungsrecht, 6. Auflage, § 11 II, S. 56.

85) Stöber, in: Zöller, § 811, Rdnr. 9;Stein-Jonas-Münzberg, (o.
Fußn. 34), § 811, Rdnr. 18,Baur-Stürner, (o. Fußn. 62), Rdnr. 341.

86) Rosenberg/Gaul/Schilken, (o. Fußn. 29), § 52 III 1;Brox-Wal-
ker, (o. Fußn. 46), Rdnr. 294.

(Fortsetzung von Heft 3/97, S. 41)
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dete Sache nachträglich für den Schuldner unentbehrlich und
somit unpfändbar, ist streitig, auf welchen Zeitpunkt für die
Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnah-
me abzustellen ist.

Nach der überwiegenden Meinung soll es in dieser Situati-
on für die Beurteilung der Pfändbarkeit auf den Zeitpunkt der
Pfändung ankommen87). Dieser Ansicht nach sei eine andere
Beurteilung nicht gerechtfertigt, da es der Schuldner anson-
sten in der Hand hätte, durch Veräußerung von Gegenständen
die Unpfändbarkeit nachträglich herbeizuführen und somit
den Gläubiger zu schädigen.

Einer anderen Auffassung nach soll es auch in diesem Fall
auf die Entscheidung über die Erinnerung durch das Vollstrek-
kungsgericht ankommen88). Der Schuldner müsse sich zwar
auf die Wirksamkeit der Pfändung einstellen, jedoch bestehe
auch nach der Pfändung die Möglichkeit, daß der Schuldner in
existenzielle Schwierigkeiten komme. Desweiteren dürfe dem
Schuldner nicht generell arglistiges Verhalten unterstellt wer-
den, sondern müsse jeweils im Einzelfall überprüft werden.
Stelle sich dabei heraus, daß der Schuldner diesen Zustand
herbeigeführt hat, um den Gläubiger zu schädigen, stehe die-
sem immer noch der von Amts wegen zu berücksichtigende
Einwand der unzulässigen Rechtsausübung (Arglist) zur Sei-
te89). Dem Gläubiger erwachse dadurch kein Nachteil. Denn
der Schuldner hat im Prozeß zu beweisen, daß er den Zustand
nicht arglistig herbeigeführt hat90). Komme er dieser Beweis-
pflicht nicht nach, so spreche eine gesetzliche Vermutung zu-
gunsten des Gläubigers, daß der Schuldner die Unpfändbar-
keitsvoraussetzungen schuldhaft herbeigeführt habe.

Die Schutzbstimmungen des § 811 ZPO dienen den
Schuldnerinteressen. Es ist daher nicht verständlich, warum
ein nachträglich eintretender Grund in einem gerichtlichen
Verfahren nicht berücksichtigt werden soll, solange der
Schuldner diesen Zustand nicht vorsätzlich herbeigeführt hat.
Denn die Maßnahme des Vollstreckungsorgans muß während
der gesamten Zwangsvollstreckung rechtmäßig sein, nicht nur
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die durch das eingelegte
Rechtsmittel stattfindende Überprüfung der Vollstreckungs-
maßnahme soll nicht nur deren Rechtmäßigkeit in der Vergan-
genheit feststellen, sondern auch der Prüfung dienen, ob die
zum Zeitpunkt der getroffenen Vollstreckungsmaßnahme be-
stehenden Verhältnisse noch gegeben sind91).

Würde das für die Beschwerde zuständige Gericht von der
Sachlage ausgehen, die zum Zeitpunkt der Pfändung bestand,
würde es nicht über die Rechtmäßigkeit entscheiden, sondern
lediglich feststellen, was einmal rechtens war. Es würde also
lediglich die Arbeit des Gerichtsvollziehers kontrollieren, je-
doch würde der Richter dann nicht mehr seine eigentliche Auf-
gabe wahrnehmen, nämlich zu entscheiden, ob eine Maßnah-
me rechtmäßig ist92).

Der Gefahr des Mißbrauchs wird durch die Umkehr der
Beweislast und die Gewährung des Arglisteinwands ausrei-
chend entgegengewirkt. Das Verständnis der herrschenden
Meinung geht zudem immer von dem für den Gläubiger gün-
stigen Zeitpunkt aus, was mit dem Zweck der Pfändungsver-
bote schlechthin unvereinbar ist. Somit ist für die Beurteilung
der Pfändbarkeit einer Sache auch bei nachträglichem Eintritt
der Unpfändbarkeit der Zeitpunkt der Entscheidung über die
eingelegte Beschwerde maßgeblich.

e) Zulassung der Pfändung an sich unpfändbarer Sachen

aa) Austauschpfändung, § 811 a ZPO

Die Unpfändbarkeitsbestimmungen schützen den Schuldner
und wirken sich zu Lasten des Gläubigers aus, da dieser Gefahr
läuft, nicht befriedigt zu werden. Zu einem gewissen Ausgleich
der Gläubiger- und Schuldnerinteressen dient die in § 811 a
ZPO geregelte Austauschpfändung. Die durch § 811 ZPO ge-
schützten Sachen dienen dem Gebrauch des Schuldners, unab-
hängig von ihrem Wert. Sinn der Austauschpfändung ist daher
die Zulassung der Pfändung einer hochwertigen, aber unpfänd-
baren Sache, wenn der Schutzzweck der Pfändungsverbote
auch durch Bereitstellung eines geringerwertigen Gegenstandes
erreicht werden kann93). Die Austauschpfändung ist also eine
Regelung, die den Gläubigerinteressen dient ohne dabei den
Schuldnerschutz zu mißachten.

Die Anwendung dieser Vorschrift beschränkt sich jedoch
nur auf die in dem Katalog des § 811 a ZPO aufgeführten un-
pfändbaren Sachen gemäß den Nummern 1, 5, und 6 des § 811
ZPO. Aufgrund dieser ausdrücklichen Aufzählung ist eine ent-
sprechende Anwendung, auch wenn ein anderes Pfändungs-
verbot neben den angeführten Nummern eingreift, nicht zuläs-
sig94).

Die Austauschpfändung wird nicht von Amts wegen unter-
nommen, sondern es bedarf eines Antrags des Gläubigers
beim Vollstreckungsgericht auf Zulassung einer Austausch-
pfändung95). Die Zulassung ihrerseits setzt voraus, daß der
Gläubiger dem Schuldner eine geeignete Ersatzleistung anbie-
tet. Diese kann in der Form erfolgen, daß der Gläubiger dem
Schuldner ein für den Verwendungszweck brauchbares Er-
satzstück oder ihm für die Beschaffung eines Ersatzstückes
den erforderlichen Geldbetrag überläßt.

Die Ersatzleistung muß vor der Wegnahme der wertvollen
Sache geschehen, um so dem Schuldner den Gebrauch des an
sich unpfändbaren Gegenstandes zu ermöglichen.

Der Schuldner muß einen für den Gebrauch gleichwertigen
Gegenstand erhalten. Der Gebrauchswert ist im Wege eines
Vergleichs der Gebrauchsvorteile der Sachen zu ermitteln.
Hierbei setzt § 811 a ZPO die sachlich-technische Adäquanz
der zu tauschenden Gegenstände voraus, das heißt, der Aus-
tausch darf die Tauglichkeit des geschützten Gegenstandes
nicht mindern96). Ist die dem Schuldner überlassene Sache mit
Sach- oder Rechtsmängeln behaftet, so kann er Gewährlei-
stungsrechte analog §§ 493, 440, 459 ff BGB geltend ma-

93) Stöber, in: Zöller, § 811, Rdnr. 1;Baumbach/Lauterbach/Al-
bers/Hartmann, §811, Rdnr. 1‚Pardey, DGVZ 89, 54.

94) Ziege, NJW 55, 48 (49);Noack, JurBüro 69, 97 (98);Schusch-
ke, § 811 a, Rdnr. 1.

95) Stein-Jonas-Münzberg, § 811 a, Rdnr. 27;Baumbach/Lauter-
bach/Albers/Hartmann, § 811 a, Rdnr. 7.

96) Wieczorek, (o. Fußn. 60), § 811 a, A III a1;Mohrbutter, (o.
Fußn. 62), § 12 IV.

87) Schuschke, § 811, Rdnr. 4;Thomas-Putzo, § 811, Rdnr. 2b;
Schmidt-von Rhein, in: AK, § 811, Rdnr. 3;Jauernig, (o. Fußn. 32),
§ 32 II E;Baur-Stürner, (o. Fußn. 62), Rdnr. 341;Baumbach/Lauter-
bach/Albers/Hartmann, § 811, Rdnr. 13.

88) Säcker, NJW 66, 2345 (2346);Ochs, NJW 59, 180;Bruns-Pe-
ters, (o. Fußn. 64), § 22 IV 2;Stein-Jonas-Münzberg, § 811, Rdnr. 17;
Wieczorek B II a,Lackmann, (o. Fußn. 44), § 15 V 4.

89) Säcker, NJW 66, 2345 (2346).
90) Schilken, in: MünchKomm § 811, Rdnr. 14;Stein-Jonas-

Münzberg, § 811, Rdnr. 17.
91) Wieczorek, (o. Fußn. 60), § 766, A III 5;Bruns-Peters, (o.

Fußn. 64), § 13 III;Säcker, NJW 66, 2345 (2347).
92) Ochs, NJW 59, 180 (181).
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chen97). Der Gläubiger kann dem Schuldner anstelle eines Er-
satzstückes auch den für dessen Anschaffung erforderlichen
Geldbetrag überlassen. Bei der Bemessung des Betrages ist auf
die tatsächlichen Voraussetzungen ihres Erwerbes abzustellen,
um zu erreichen, daß der Schuldner nach Beschaffung des Ge-
genstandes so gestellt ist, wie es bei Lieferung eines Ersatzstük-
kes durch den Gläubiger der Fall gewesen wäre98). Die Überlas-
sung eines Geldbetrages kann ausnahmsweise aus dem Voll-
streckungserlös erfolgen, wenn es dem Gläubiger nicht möglich
ist, seinerseits das für die Anschaffung erforderliche Geld auf-
zubringen. Das kann der Fall sein, wenn der Gläubiger selber in
wirtschaftlicher Bedrängnis ist oder eine Ersatzbeschaffung so
schwer ist, daß sie ihm nicht zugemutet werden kann.

Weiterhin muß die Austauschpfändung der Lage nach an-
gemessen sein. Durch die Verwendung dieses unbestimmten
Rechtsbegriffs soll verhindert werden, daß eine allzu schema-
tische Anwendung der Norm praktiziert wird. Es soll bewirkt
werden, daß im konkreten Fall eine Abwägung des Vermö-
gensinteresses des Gläubigers und des durch die Pfändungs-
verbote geschützten Interesses des Schuldners an der Weiter-
benutzung eines Gegenstandes stattfindet. Schließlich ist für
die Zulassung erforderlich, daß der voraussichtliche Verwer-
tungserlös den Wert des Ersatzstückes erheblich übertrifft, da
die Austauschpfändung nur dann gerechtfertigt sein kann,
wenn ein Gläubigerinteresse vorliegt, das in einem vernünfti-
gen Verhältnis zu dem Nachteil steht, der dem Schuldner
droht. Denn der Gläubiger hat allenfalls dann ein schützens-
wertes Interesse an der Verwertung einer Sache, wenn sie sich
für ihn wirtschaftlich vorteilhaft gestaltet99). Eine Austausch-
pfändung kann jedoch auch bei Erwartung eines erheblichen
Mehrerlöses unangemessen sein, wenn das Gläubigerinteresse
insgesamt weniger wiegt als das des Schuldners. Das kann ins-
besondere dann gegeben sein, wenn der Schuldner noch aus-
reichend pfändbares Vermögen besitzt100).

Über die Zulassung der Austauschpfändung entscheidet
nicht der Gerichtsvollzieher, sondern grundsätzlich das Voll-
streckungsgericht. Die im Wege der Austauschpfändung er-
haltene Ersatzleistung ist dem Sinn der Vorschrift entspre-
chend unpfändbar.

So kann zum Beispiel ein teures Farbfernsehgerät gegen ei-
nen Schwarzweißfernseher101) oder  eine kostbare Armband-
uhr gegen eine billige Uhr102) ausgetauscht werden.

bb) vorläufige Austauschpfändung, § 811 b ZPO

Gemäß § 811 b ZPO besteht für den Gerichtsvollzieher die
Möglichkeit, eine vorläufige Austauschpfändung vorzuneh-
men, wenn er beim Schuldner eine Sache findet, die die Vor-
aussetzungen des § 811 a ZPO erfüllt und zu erwarten ist, daß
das Vollstreckungsgericht eine Austauschpfändung zuläßt.
Der Sinn dieser Regelung liegt darin, daß der Gerichtsvollzie-
her bereits bei seinem ersten Vollstreckungsversuch eine Pfän-
dung vornehmen kann, wobei allerdings die Sache im Besitz
des Schuldners belassen wird. So wird verhindert, daß der
Schuldner die Sache vor der Zulassung einer Austauschpfän-

dung durch Entscheidung des Gerichts veräußert und somit
dem Vollstreckungszugriff entzieht103).

Der Anwendungsbereich und die Voraussetzungen sind in-
sofern dieselben wie bei einer Austauschpfändung. Bei der
Beurteilung, ob eine Austauschpfändung zugelassen werden
wird, kann sich der Gerichtsvollzieher mit der Wahrschein-
lichkeit begnügen, daß ein entsprechender Antrag des Gläubi-
gers gestellt und zugelassen werden wird104). Liegen diese
Voraussetzungen vor, so hat der Gerichtsvollzieher die Pfän-
dung vorzunehmen.

Nach erfolgter Pfändung hat der Gerichtsvollzieher den
Gläubiger zu benachrichtigen, daß er eine vorläufige Aus-
tauschpfändung vorgenommen hat und muß ihn dabei aufklä-
ren, daß dadurch eine zweiwöchige Frist in Gang gesetzt wird,
innerhalb welcher der Gläubiger einen Antrag auf Zulassung
einer Austauschpfändung beim Vollstreckungsgericht stellen
muß105).

Der Fortbestand der Pfändung hängt einerseits davon ab,
ob der Gläubiger einen Antrag auf Austauschpfändung stellt
und andererseits, ob das Gericht seinem Antrag stattgibt. Stellt
er einen Antrag und wird die Austauschpfändung für zulässig
erklärt, so ist das Vollstreckungsverfahren weiterzuführen.
Unterläßt er die Beantragung des Schutzes, stellt er den Antrag
verspätet oder wird der Antrag als unzulässig abgewiesen, so
ist die Pfändung aufzuheben106). Verstößt der Gerichtsvollzie-
her gegen diese Aufklärungspflicht, so hat dies auf die Wirk-
samkeit der Benachrichtigung keinen Einfluß. Der Verstoß hat
auf den Beginn der Fristen keinen Einfluß, kann aber einen
Amtshaftungsanspruch nach Art. 34 GG i. V. m. § 839 BGB
auslösen107).

cc) Vorwegpfändung, § 811 d ZPO

Gem. § 811 d ZPO besteht die Möglichkeit, eine unpfändba-
re Sache zu pfänden, wenn zu erwarten ist, daß diese Sache
demnächst pfändbar wird. Zweck dieser Bestimmung ist es, den
Gläubiger davor zu schützen, daß andere Gläubiger ihm bei Ein-
tritt der Pfändbarkeit zuvorkommen oder daß die Sache vom
Schuldner veräußert wird108). Diese Bestimmung ist auf alle im
Katalog des § 811 ZPO aufgeführten Sachen anwendbar. Vor-
ausgesetzt für die Anwendung wird jedoch, daß eine zunächst
unpfändbare Sache demnächst pfändbar wird. Das kann durch
Änderungen der Lebensverhältnisse geschehen, wenn sich zum
Beispiel die Anzahl der Familienmitglieder ändert oder sich der
Schuldner entschließt, einen anderen Beruf auszuüben und sein
eigenes Gewerbe aufgibt. Für den Eintritt der Pfändbarkeit
reicht auch hier die Wahrscheinlichkeit aus. Die Pfändbarkeit
muß allerdings innerhalb eines Jahres eintreten, anderenfalls ist
die Pfändung unzulässig und aufzuheben (arg.e. § 811 d II
ZPO). Da die noch unpfändbare Sache bis zum Eintritt der
Pfändbarkeit und deren Gebrauch durch den Schuldner durch
§ 811 ZPO geschützt ist, darf die Pfändung nur durch Ersicht-
lichmachung erfolgen. Die Sache selbst muß aus diesem Grund

97) Stein-Jonas-Münzberg, § 81 a, Rdnr. 28;Hartmann, NJW 53,
1856 (1857);Böhle-Strammschräder, NJW 53, 1449 (1450).

98) Schilken, in: MünchKomm § 811 a, Rdnr. 6.
99) Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 811 a, Rdnr. 4;

Brox-Walker, (o. Fußn. 46), Rdnr. 291.
100) Ziege, NJW 55, 48 (49);Stöber, in: Zöller, § 811 a, Rdnr. 4.
101) LG Bochum DGVZ 83, 301.
102) München DGVZ 83, 140.

103) Mohrbutter, (o. Fußn. 62), § 12 IV;Schönke-Baur, (o.
Fußn. 30), § 21 II 4.

104) Stein-Jonas-Münzberg, § 811 a, Rdnr. 3;Schuschke, § 811 a,
Rdnr. 2;Brox-Walker, (o. Fußn. 46), Rdnr. 291.

105) Böhle-Strammschräder, NJW 53, 1449 (1450);Baumbach/
Lauterbach/Albers/Hartmann, § 811 a, Rdnr. 6/7.

106) Thomas/Putzo, (o. Fußn. 67), § 811 a, Rdnr. 4;Noack, JurBüro
69, 97 (102).

107) Schmidt-von Rhein, in: AK, § 811 b, Rdnr. 2;Stein-Jonas-
Münzberg, § 811 b, Rdnr. 3.

108) Brox-Walker, (o. Fußn. 46), Rdnr. 292;Schilken, in: Münch-
Komm, § 811 d, Rdnr. 1.
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dem Schuldner belassen werden. Erst wenn die Pfändbarkeit
eingetreten ist, darf die Sache dem Gläubiger weggenommen
werden109). Diese Vorschrift stellt also eine Durchbrechung des
Grundsatzes dar, daß eine unpfändbare Sache nicht gepfändet
werden darf. Wird die Sache tatsächlich pfändbar, so mündet
die Pfändung in das normale Vollstreckungsverfahren.

f) Erläuterung der einzelnen Pfändungsverbote

Den eigentlichen Schwerpunkt des vollstreckungsrechtli-
chen Schuldnerschutzes bewirkt der § 811 ZPO, in dessen Ka-
talog einige bewegliche Sachen für unpfändbar erklärt wer-
den. Dadurch soll, dem bereits dargelegten Zweck der Pfän-
dungsverbote entsprechend, verhindert werden, daß diejeni-
gen Gegenstände, die zum notwendigen Lebensbedarf benö-
tigt werden, der Lebenssphäre des Schuldners und seiner Fa-
milie durch die Zwangsvollstreckung entzogen werden110).
Durch die Bestimmung sollen hauptsächlich drei verschiedene
Bereiche geschützt werden, die für die Führung eines nicht lu-
xuriösen, aber menschenwürdigen Lebens unverzichtbar sind.
Der alle Bereich umfassende Grundgedanke ist, daß die für die
geistige und leibliche Existenz notwendigen Güter dem
Schuldner erhalten bleiben müssen111).

Der erste zu schützende Bereich umfaßt die „Verbraucher-
seite“, das heißt die Sachen, die im alltäglichen Gebrauch be-
nötigt werden. Sie wird in den § 811 Nr. 1–3, 4, 4a und 8 ZPO
geschützt. Der zweite lebensnotwendige Bereich, nämlich der
Schutz existenzsichernder Einkünfte, wird durch die § 811
Nr. 4, 5, 6, 7 und 9 erfaßt. Als dritter geschützter Bereich läßt
sich der der höchstpersönlichen Lebenssphäre anführen.
Durch § 811 Nr. 10–13 ZPO werden Sachen, die zum persön-
lichen Lebensbereich gehören, wie zum Beispiel Trauringe,
für unpfändbar erklärt.

Da bei den meisten Bestimmungen der Sinn und der Um-
fang des Schutzes aus dem Gesetzeswortlaut deutlich wird,
bleibt die Darstellung auf die erklärungsbedürftigen Vor-
schriften beschränkt.

aa) Sachen des persönlichen Gebrauchs – § 811, Nr. 1 ZPO

Diese Bestimmung bezweckt den Schutz einer angemesse-
nen, bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung des Schuld-
ners, seiner Familie und der mit ihm zusammenlebenden übri-
gen Hausangehörigen112). Die Problematik dieser Bestimmung
liegt in der Bestimmung, was als „angemessen“ für einen „be-
scheidenen“ Lebensstil anzusehen ist.

Die Verwendung dieser ausfüllungsbedürftigen Begriffe
durch den Gesetzgeber soll einer starren Anwendung der Vor-
schrift entgegenwirken und darüberhinaus eine konkret indivi-
duelle Beachtung der für jeden Fall unterschiedlichen Umstän-
de ermöglichen113). Es soll also eine Differenzierung zwischen
den vorkommenden Fällen vorgenommen werden, da jeder
einzelne auf unterschiedlichen Umständen basieren kann, um
so eine Verallgemeinerung bezüglich des Pfändungsmaßstabs

einzelner Sachen zu verhindern. Für die Beurteilung erhebli-
cher Kriterien sind zum Beispiel berufliche, soziale oder örtli-
che Verhältnisse, aber auch persönliche vom Schuldner ab-
hängige Merkmale, wie zum Beispiel Alter und Zahl der von
ihm zu versorgenden Personen114). Eine Rolle kann also auch
die persönliche Möglichkeit spielen, die Verbindlichkeiten ab-
tragen zu können. Bei der Beurteilung ist jedoch darauf zu
achten, daß der Hausstand des Schuldners nicht auf völlige Ar-
mut zurückgedrängt wird, denn das soll ja gerade durch die
Pfändungsschutzbestimmung verhindert werden. „Beschei-
den“ bedeutet also, daß sich der Schuldner zwar auf eine be-
scheidene Lebenshaltung einstellen muß, die vom Pfändungs-
schutz umfaßten Gegenstände jedoch nicht in engerem Sinne
unentbehrlich zu sein müssen115). Diese Abstufung ermöglicht
eine flexible Gestaltung des Pfändungsschutzes und die Einbe-
ziehung der Vermögenslage des Gläubigers und seine Bezie-
hungen zum Schuldner. So kann es zum Beispiel anhand des
Vergleichs der Situationen des Schuldners und des Gläubigers
unangemessen sein, dem Schuldner Schutz zu gewähren,
wenn der Gläubiger dadurch in noch ärmlicheren Verhältnis-
sen leben muß116).

Die Abwägung der Umstände im Einzelfall kann daher dazu
führen, daß die Unpfändbarkeit eines gleichen Gegenstandes
bei verschiedenen Personen unterschiedlich zu beurteilen ist. So
wird ein Auto eines Stadtbewohners regelmäßig pfändbar sein,
das Auto eines Landbewohners, der nicht durch öffentliche Ver-
kehrsmittel angebunden ist, jedoch nicht. Auch bei dieser Vor-
schrift ist der Wert des Gegenstandes unerheblich. Es steht dem
Gläubiger jedoch frei, bei einer wertvollen Sache im Wege der
Austauschpfändung (§ 811 a ZPO) vorzugehen.

Unpfändbar im Sinne des § 811 Nr. 1 ZPO sind zum Bei-
spiel die zum Leben benötigte Kleidung, die für die bescheide-
ne Einrichtung einer Wohnung erforderlichen Möbel117), ein
Kühlschrank, sofern kein geeigneter Kühlraum vorhanden
ist118) oder ein Rundfunkgerät119).

Im 2. Halbsatz des § 811 ZPO wird der Schutz auf den
Wohnzwecken dienender Einrichtungen erweitert. Es muß sich
hierbei um der Mobiliarvollstreckung unterworfene bewegliche
Sachen handeln. In Betracht kommen zum Beispiel Wohnwa-
gen, Gartenhäuser oder Wohnlauben120). Für das Eingreifen der
Schutzbestimmung ist weiterhin erforderlich, daß diese Gegen-
stände tatsächlich dem Schuldner und seiner Familie zur ständi-
gen Unterkunft dienen. Somit genießen Ferienhäuser, die nur
zeitweise benutzt werden, keinen Pfändungsschutz.

bb) Pfändung von Hausrat – § 812 ZPO

Die Schutzbestimmung des § 811 Nr. 1 ZPO wird durch
die Regelung des § 812 ZPO ergänzt und der Schutz der Haus-
ratsgegenstände erweitert. Dem Wortlaut nach handelt es sich
zwar um eine Soll-Vorschrift, sie ist aber von Amts wegen
vom Gerichtsvollzieher zu beachten121). die Norm findet auf

114) Stein-Jonas-Münzberg, § 811, Rdnr. 25;Schuschke, § 811,
Rdnr. 12.

115) RGZ 72, 181 (183);Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
§ 811, Rdnr. 15; LG Bochum, DGVZ 83, 94.

116) Jauernig, (o. Fußn. 32), § 32 II b.
117) LG Heidelberg MDR 92, 1001; LG Frankfurt DGVZ 90, 59.
118) LG Mainz DB 60, 873; LG Berlin JR 65, 184.
119) LG Nürnberg MDR 50, 750; LG Kassel, MDR 51, 45.
120) OLG Nürnberg MDR 50, 621.
121) Schilken, in: MünchKomm § 811, Rdnr. 4;Brox-Walker, (o.

Fußn. 46), Rdnr. 279.

109) Stein-Jonas-Münzberg, § 811 d, Rdnr. 5;Brox-Walker, (o.
Fußn. 46), Rdnr. 292.

110) Bruns-Peters, (o. Fußn. 64), § 22 IV;Schönke-Baur, (o.
Fußn. 30), § 21 II.

111) Stürner ZZP 99, 291 (321);Baur-Stürner, (o. Fußn. 62),
Rdnr. 11.

112) Noack, MDR 66, 809; ders. DGVZ 66, 129;Stein-Jonas-Münz-
berg, § 811, Rdnr. 31.

113) Schuschke, § 811, Rdnr. 12;Lippross, (o. Fußn. 51), S. 149;
Schneider-Becher, DGVZ 80, 177.
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diejenigen Gegenstände Anwendung, die nicht bereits nach
§ 811 Nr. 1 ZPO unpfändbar sind.

Durch diese Regelung sollen Gegenstände von der Pfän-
dung ausgenommen werden, sofern ersichtlich ist, daß deren
Versteigerung einen im Vergleich zum Wert des Gegenstan-
des verhältnismäßig geringen Erlös bringen würde. Die Norm
beruht also auf dem Gedanken, daß die Sachen des Schuldners
geschützt werden sollen, wenn er durch deren Verlust unver-
gleichbar härter getroffen werden würde, als sie dem Gläubi-
ger einen Vorteil bringen122). Es kommt also nicht auf den ob-
jektiven Wert der Sache an, sondern auf den subjektiven Ge-
brauchswert.

Für die Anwendung dieser Norm kommen daher vorrangig
solche Sachen in Betracht, die aufgrund ihres langjährigen Ge-
brauchs und der daraus resultierenden Abnutzung bei der Ver-
wertung wenig Erlös versprechen, aber für den Schuldner für den
Gebrauch im Haushalt von wesentlicher Bedeutung sind. Die
Bestimmung ist ausschließlich auf Haushaltsgegenstände be-
schränkt, so daß eine entsprechende Anwendung auf gewerblich
oder beruflich genutzte Sachen ausgeschlossen ist123). Die durch
§ 812 ZPO geschützten Gegenstände müssen aber auch tatsäch-
lich im Haushalt genutzt werden, so daß nicht gebrauchte Sachen
pfändbar sind. Durch § 812 ZPO sind zum Beispiel die zu wech-
selnde Wäsche oder ein sehr altes Fernsehgerät geschützt.

cc) Persönliche Leistung – § 811, Nr. 5 ZPO

Das in § 811, Nr. 5 ZPO enthaltene Pfändungsverbot
schützt die zur Fortsetzung der Erwerbstätigkeit dienenden
Gegenstände bei Personen, die aus ihrer körperlichen oder gei-
stigen Arbeit ihren Erwerb ziehen. Dadurch soll dem Schuld-
ner die Möglichkeit erhalten bleiben, für sich und seine Fami-
lie den Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Bestimmung
dient also auch dem Schutz der Familienangehörigen124).

Das Ziel ist also nicht, den Betrieb als Ganzes aufrecht zu
erhalten, sondern der Schuldner soll befähigt werden, durch
seinen Einsatz und seine Arbeitskraft seine Familie zu ernäh-
ren125). Die Art des Berufes des Schuldners ist für den Schutz
ohne Bedeutung. Jedoch greift der Schutz nicht, wenn die
Ausnutzung von Kapital oder fremder Arbeitskraft im Vorder-
grund steht.

Da der Anwendungsbereich auf persönliche Erwerbstätig-
keit begrenzt ist, genießen juristische Personen grundsätzlich
keinen Schutz126). Geschützt sind also alle Personen, deren
persönliche Arbeitskraft im Vordergrund steht. Dies ist bei un-
selbständigen Arbeitern immer der Fall. Bei ihnen werden also
alle für ihre Arbeit notwendigen Gegenstände geschützt.

Bei selbständig unternehmerisch tätig werdenden Perso-
nen ist zu unterscheiden, ob sie ihren Gewinn primär aus der
Nutzung ihrer Betriebsanlagen und der Arbeit ihrer Ange-
stellten erzielen, oder ob ihre persönliche Arbeit im Vorder-
grund steht. Bei diesem Personenkreis kommt es also darauf
an, was bei einem Vergleich der persönlichen Arbeitslei-
stung mit dem Kapital- oder Nutzungswert des Gegenstandes

im Vordergrund steht. Bei diesem Vergleich darf die Ar-
beitskraft jedoch angesichts der notwendigen Fachkenntnis-
se zur Bedienung der technischen Geräte nicht zu gering be-
messen werden127). Allein die Tatsache, daß Maschinen oder
fremde Arbeitskraft eingesetzt wird, schließt die Anwendung
nicht von vornherein aus. Geschützt wird also auch der
Schuldner, der mit Kapital arbeitet, sofern seine persönliche
Arbeitsleistung im Mittelpunkt der Erwerbstätigkeit steht128).
Ob die Arbeitsleistung hauptberuflich erbracht wird ist ge-
nauso unerheblich wie eine zeitweilige Nichtausübung des
Berufes.

Die Gegenstände sind jedoch nur dann von der Pfändung
ausgeschlossen, wenn sie zur Weiterführung der Tätigkeit er-
forderlich sind. Das setzt nicht voraus, daß sie im engeren Sinn
unentbehrlich sind. Dem Schuldner müssen die Gegenstände
belassen werden, die es ihm ermöglichen, seine Arbeit so fort-
zuführen, wie es ihm bisher möglich war129). Bei der Beurtei-
lung, ob der Schuldner die Sache zur Arbeit benötigt, sind die
branchenüblichen Verhältnisse und die Konkurrenz zu beach-
ten, da die technische Fortentwicklung (z. B. im Maschinenbe-
reich) nicht zu einer Verringerung des Schutzes führen
darf130).

Geschützt sind alle Gerätschaften, die der Schuldner zur Ar-
beit benötigt. Im einzelnen kommen insbesondere Gerätschaf-
ten zur Herstellung und Bearbeitung von Waren in Betracht.
Hierbei ist es für den Pfändungsschutz gleich, ob der Schuldner
die Sache gerade selbst benutzt oder dies durch einen Gehilfen
geschieht131). Es sind also auch solche Gerätschaften geschützt,
die unter Zuhilfenahme von Angestellten und in gegenseitiger
Ergänzung mit solchen bedient werden. Ferner sind auch Gerät-
schaften geschützt, die selbständig von Hilfspersonen bedient
werden, aber lediglich der weiteren „Verarbeitung“ persönli-
cher Leistungen des Schuldners dienen.

Auch hier kommt es auf den Wert der Gerätschaften nicht
an, da es dem Sinn der Pfändungsverbote widerspräche, einem
in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Schuldner durch Ent-
zug moderner, wirtschaftlicher Geräte dessen Konkurrenzfä-
higkeit zu nehmen. Weiterhin ist es auch unerheblich, ob der
Betrieb bis zur Pfändung wirtschaftlich zweckmäßig gearbei-
tet hat, denn es kann nicht Sinn der Zwangsvollstreckung sein,
einen Betrieb zu rationalisieren.

Unpfändbar im Sinne dieser Vorschrift sind zum Beispiel
die Hobelmaschine eines Tischlers132), das Diktiergerät eines
Anwalts133), die Kamera eines Fotografen134) oder der Compu-
ter eines Architektenbüros135).

g) Verstöße gegen die Pfändungsbestimmungen und
Rechtsschutz

Der Gerichtsvollzieher hat über die Pfändbarkeit eines Ge-
genstandes bei der Pfändung nach eigener Überzeugung zu
entscheiden. Gem. § 120 Nr. 1 GVGA muß er in Zweifelsfäl-

122) Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 812, Rdnr. 1;
Schuschke, § 812, Rdnr. 1.

123) Pardey, DGVZ 87, 111 (112);Wieczorek, (o. Fußn. 60), § 812,
B I A; Schmidt-von Rhein, in: Alternativkommentar, § 812, Rdnr. 2.

124) Brox-Walker, (o. Fußn. 46), Rdnr. 284;Schuschke, § 811,
Rdnr. 26.

125) Noack, DGVZ 69, 116;Mohrbutter, (o. Fußn. 62), S. 161.
126) Stein-Jonas-Münzberg, § 811, Rdnr. 43.

127) LG Berlin DGVZ 76, 71;Lippross, (o. Fußn. 51), S. 164.
128) Stöber, in: Zöller, § 811, Rdnr. 24a;Thomas-Putzo, (o.

Fußn. 67), § 811, Rdnr. 5b cc.
129) Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 811, Rdnr. 36.
130) Noack, DGVZ 69, 113 (117); LG Bochum DGVZ 81, 44.
131) Stein-Jonas-Münzberg, § 811, Rdnr. 51;Noack, DGVZ 69,

118.
132) OLG Marienwerder JW 30, 3108.
133) LG Mannheim MDR 66, 516.
134) AG Melsungen DGVZ 78, 92.
135) NJW RR 95, 255.
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len pfänden, sofern nicht andere pfändbare Gegenstände in
ausreichendem Maße vorhanden sind. Geht er nicht in dieser
Weise vor, riskiert er eine Amtspflichtverletzung und somit
eventuelle Schadensersatzansprüche gem. Art. 34 GG i. V. m.
§ 839 BGB.

Es kann durchaus vorkommen, daß der Gerichtsvollzieher
bei der Beurteilung der Pfändbarkeit einen Fehler begeht. So
kann es zum Beispiel vorkommen, daß er eine Sache trotz ei-
nes Pfändungsverbots pfändet, weil er die Voraussetzungen
der Unpfändbarkeit nicht für gegeben hält. Umgekehrt kann es
aber auch passieren, daß er eine Pfändung irrtümlich ablehnt,
obwohl die Sache an sich pfändbar gewesen wäre.

Verstöße gegen die Pfändungsverbote führen nicht zur Un-
wirksamkeit der Pfändung. Sie wird lediglich anfechtbar136).
Schuldner, Gläubiger und geschützte Dritte können durch die

sog. Vollstreckungserinnerung gem. § 766 ZPO die Vollstrek-
kungsmaßnahme anfechten. Die Erinnerung ist ein Vollstrek-
kungsrechtsbehelf, durch den die Betroffenen das Vollstrek-
kungsgericht anrufen und Verfahrensfehler der Vollstrek-
kungsorgane rügen können.

Sie ist allerdings kein Rechtsmittel, sondern vollstrek-
kungsrechtlicher Rechtsbehelf eigener Art, da sie keinen De-
volutiveffekt entfaltet. Das heißt, sie führt nicht zu einem Ver-
fahren in einer höheren Instanz137). Sie kann bis zum Ende des
Zwangsvollstreckungsverfahrens geltend gemacht werden,
wobei der Schuldner die Beweislast trägt, da § 811 ZPO eine
Ausnahme des § 803 ZPO darstellt. (Wird ein Dritter durch die
Norm des § 811 ZPO geschützt, so reicht für die Einlegung der
Erinnerung nicht aus, daß er lediglich ein rechtliches oder tat-
sächliches Interesse an der Aufhebung der Vollstreckungs-
maßnahme hat).

136) Stein-Jonas-Münzberg, (o. Fußn. 34), § 811, Rdnr. 21;Brox-
Walker, (o. Fußn. 46), Rdnr. 305. 137) Lippross, JA 79, 9 (11);Schmidt, JuS 92, 90.

Welcher Inhalt ist den Begriffen „Zwangsvollstreckung“ und „Vollstreckungs-
handlung“ in der Zivilprozeßordnung zugeordnet?

Von Obergerichtsvollzieher Hans-Jürgen Ewers, Hamburg

1. Da das Gesetz keine explizite Orientierungshilfe dafür
enthält, durch welche Generalien tatsächlicher oder rechtlicher
Art eine Vollstreckungshandlung gekennzeichnet ist, liegt die
Kompetenz bei dem GV., den unbestimmten Rechtsbegriff
„Vollstreckungshandlung“ zu definieren und damit zugleich
den Zeitpunkt festzulegen, ab wann sein amtliches Handeln zur
Erledigung eines Vollstreckungsantrages von einer „Amtshand-
lung im Vorfeld der Zwangsvollstreckung“ in eine Vollstrek-
kungshandlung übergeht und wieder endet. Selbstverständlich
unterliegt er hier einer durch den Gläubiger und/oder Schuldner
zu beantragenden richterlichen Rechtskontrolle.

2. Zur begriffserklärenden Hilfe muß sich der GV. gem. § 1
Abs. 3 GVGA. auf § 110 Nr. 1, Satz 2 GVGA. stützen, und er
sollte Rechtsprechung und Schrifttum heranziehen. Diese Hilfs-
quellen verschaffen ihm aber nach meiner Beurteilung nicht un-
bedingt eine sichere Erkenntnis darüber, wodurch eine Voll-
streckungshandlung generell gekennzeichnet ist und wann sie
beginnt. Für mich führen sie auch zu der Feststellung, daß ein
anderer inhaltlicher Unterschied zwischen den Begriffen der
Zwangsvollstreckung und Vollstreckungshandlung gegeben
sein muß, als gemeinhin wohl angenommen wird (wenn ein sol-
cher überhaupt gesehen wird). Dieser gemeinhin unterstellte
Unterschied scheint mir nur sehr im dunkeln zu liegen, da er nir-
gends explizit dargestellt ist. Der Rechtsprechung und dem
Schrifttum ist insoweit, wie ich meine, kein klares Bild zu ent-
nehmen. Vielleicht sind meine folgenden Ausführungen dazu
geeignet, mehr Klarheit zu vermitteln.

3. In meiner langjährigen praktischen Tätigkeit als GV. ist
mir aufgefallen, daß in der Kollegenschaft, der Rechtsprechung
und dem Schrifttum natürlicherweise zwar oft, aber durchweg
nur an konkreten Einzelfällen orientiert, verbal und schriftlich
mit den Begriffen „Zwangsvollstreckung“ und „Vollstrek-
kungshandlung“ umgegangen wird, so daß man deswegen ei-
gentlich mit Selbstverständlichkeit davon ausgehen dürfte, daß
jeder „Insider“ aus dem Stegreif in der Lage sein müßte, die Ge-
neralien dieser Begriffe zu nennen bzw. ihnen ihren allgemein-
gültigen Inhalt zuzuordnen. Ich wage jedoch die Behauptung,
daß ein entsprechender Versuch enttäuschend verlaufen würde,

was aber angesichts der Tatsache nicht überraschen dürfte und
deswegen auch verständlich sein muß, daß man in Rechtspre-
chung und Schrifttum nur auf einen an Einzelfällen orientierten
„Begriffserklärungs-Flickenteppich“ bzw. auf recht unter-
schiedliche Rechtsmeinungen stößt. Auf einige von ihnen wer-
de ich in meinen Ausführungen eingehen. Eine, wie mir scheint,
recht eigenwillige Auffassung dürfte jene des LG. Ffm. v. 19. 7.
601) sein. Nach ihr liegt bereits in der mit der Androhung der
Zwangsvollstreckung verbundenen Mahnung des Glbg.-Vertr.
(RA) der Beginn der Zwangsvollstreckung.

4. Der in der administrativen Vorschrift des § 110 Nr. 1,
Satz 2 GVGA. angesprochene Zweck der Zwangsvollstrek-
kung dürfte in der Realisierung des dem Glbg. materiell zuge-
sprochenen Anspruchs bestehen. Alle Handlungen, die der
GV. zu diesem Zweck vornimmt, sind somit aus diesem Grun-
de Vollstreckungshandlungen, die, wie in der Vorschrift wohl
zum Ausdruck gebracht werden soll, in ihrer Gesamtheit den
begrifflichen Inhalt der Zwangsvollstreckung ausmachen. Ein
Merkmal der Vollstreckungshandlung ergibt sich somit aus
der Richtung, auf die sie final zusteuert. Nach diesem Be-
griffserklärungsmodell, das ich nicht akzeptiere, scheint das
Wort „Zwangsvollstreckung“ lediglich der Dachbegriff für
alle gesetzlich möglichen Vollstreckungshandlungen zu sein.
Somit müßte der Beginn der Zwangsvollstreckung (immer?)
mit dem Zeitpunkt identisch sein, an dem der GV. zur Ausfüh-
rung des Glbg.-Antrages und unter Beachtung der antragsrele-
vanten Rechtsvorschriften ansetzt, die erste Vollstreckungs-
handlung auszuführen. So hat das LG. München am 11. 11. 81
entschieden (siehe Fußnote Nr. 8). Das KG. hält es jedoch of-
fenbar für möglich, daß die Zwangsvollstreckung durch den
vergeblichen Versuch des GV. beginnt, den Schuldner zu er-
reichen, mit der Ankündigung, einen erneuten Versuch unter-
nehmen zu wollen. Dabei verwies es auf eine Entscheidung
des OLG. Stgt.2). Dort ist aber nicht der Beginn der Zwangs-

1) DGVZ 1961, 59.
2) NJW 1970, 1329/1330.



DGVZ 1997, Nr. 5 71

vollstreckung, sondern der Beginn der „Vollstreckung“ ange-
sprochen, ein feiner, aber wie ich meine, entscheidender Un-
terschied, der in meinen weiteren Ausführungen die tragende
Rolle spielt. In dieser Entscheidung vom 13. 10. 92 trennte das
KG.3) den Beginn der Vollstreckungshandlung von jenem der
Zwangsvollstreckung, weswegen sie sich inhaltlich von einer
Zwangsvollstreckungshandlung absetzen kann.

5. Der Zeitpunkt des Beginns der Vollstreckungshandlung,
der, wie die Vorschrift des § 110 Nr. 1, Satz 2 GVGA. gedeu-
tet werden kann, immer mit jenem der Zwangsvollstreckung
identisch ist, kann bei einem Vollstreckungsantrag, dem ein
bereits zugestellter Schuldtitel zugrunde liegt, regelmäßig be-
liebig gesetzt werden. Liegt dem Vollstreckungsantrag jedoch
ein noch nicht zugestellter Schuldtitel zugrunde, so kann er
gem. § 750 Abs. 1, Satz 1 ZPO. frühestens bei gleichzeitiger
Zustellung eintreten. Vor diesem Zeitpunkt erfolgte Handlun-
gen des GV. sind begrifflich keine Vollstreckungshandlungen,
wie das AG. München in seiner Entscheidung vom 28. 7. 814)
meinte. Diese werden in der Rechtsprechung u. a. als „Amts-
handlungen im Vorfeld der Zwangsvollstreckung“ bezeich-
net5), die scheinbar nicht normiert sind. Sie sind von dem GV.
nicht dokumentarisch zu erfassen, da § 762 Abs. 1 ZPO. nur
auf Vollstreckungshandlungen anwendbar ist, die nach Be-
ginn der Zwangsvollstreckung vorgenommen werden.

6. Die Vorschrift des § 105 Nr. 2, 1. Halbsatz GVGA. ver-
mittelt den mißverständlichen Eindruck, daß die Zwangsvoll-
streckung nur mit einer Leistungsaufforderung beginnen kann.
Ausweislich der Vorschrift des § 110 Nr. 1, Satz 2 GVGA. stellt
aber schon das Betreten der Wohnung des Schuldners eine Voll-
streckungshandlung dar. Dieser Zeitpunkt dürfte aber vor jenem
liegen, an dem der GV. die Leistungsaufforderung anbringen
kann. In seiner Entscheidung vom 22. 11. 62 bringt das OLG.
Ffm.6) zum Ausdruck, daß es in der Leistungsaufforderung, der
Leistung selbst und ihrer Entgegennahme durch den GV. keine
Vollstreckungshandlung sieht, so daß insoweit keine Protokol-
lierungspflicht aus § 762 Abs. 1 ZPO. hergeleitet werden kann.
Diese Entscheidung würde dazu führen, daß der GV. nur das
Betreten der Wohnung des Schuldners protokollarisch zu doku-
mentieren hätte. Wie sich aus den Vorschriften der §§ 105
Nr. 1, Satz 2, 107 Nr. 7, Satz 2 und 187 Nr. 1, Satz 2 GVGA.
sowie den Entscheidungen der AG. München und Herne vom
28. 7. 81 bzw. 7. 6. 827) ergibt, kann die Leistungsaufforderung
auch schriftlich vorgenommen werden, was für den GV. gem.
§ 762 Abs. 1 ZPO. die Verpflichtung zur protokollarischen Do-
kumentation nach sich zieht.

7. Neben dem schon angesprochenen Merkmal ist offenbar
der Eingriff in die Rechts- und/oder Privatsphäre bzw. in den
Gewahrsams- oder Herrschaftsbereich des Schuldners8) ein
anderes Merkmal der Vollstreckungshandlung. Hierdurch
wird zugleich klar, daß auch die Pfändungsunterlassung des
GV. eine Vollstreckungshandlung darstellt, zumal ihre
Rechtsnatur nicht davon abhängt, daß der GV. den Leistungs-
anspruch des Glbg. ganz oder teilweise verwirklichen kann.
Insoweit verweise ich auf die Entscheidungen der AG. Würz-
burg9), Hmbg.10) und Reutlingen11) vom 26. 1. 62, 30. 4. 65

bzw. 5. 1. 89. Ausweislich seiner Abhandlung in der DGVZ
1983, Nr. 6, S. 82, siehtSchüler in der „Nicht-Pfändung“ kei-
ne Vollstreckungshandlung.

8. Ich meine, daß eine zu kurz gegriffene Begriffsinterpre-
tation der Vollstreckungshandlung vorliegt, wenn ihr Inhalt
nur mit der Person des Schuldners verknüpft und auf dessen
Rechtsbeeinträchtigung verengt wird, weil darin der Glbg. als
Hauptperson mit seinem Rechtsinteresse nicht genügend be-
rücksichtigt ist. Dadurch wird das übrige Handeln des GV.,
welches außerhalb der Privat- bzw. Rechtssphäre des Schuld-
ners liegt, zur „Grauzone“, in der keine Protokollierungs-
pflicht des GV. besteht. Dieses erscheint mir deswegen unver-
ständlich, weil sich – wie bei der Vollstreckungshandlung –
auch das der Grauzone zugeordnete amtliche Handeln des GV.
von dem im Vollstreckungsantrag zum Ausdruck kommenden
Willen des Glbg. ableitet und weil die Handlung hier wie dort
von der Zielrichtung bestimmt ist, dessen Leistungsanspruch
zu verwirklichen. Auch in der „Grauzone“ müßte protokolla-
risch belegt sein, wie sich der GV. im Vollzug des Vollstrek-
kungsantrages und damit im Rechtsinteresse des Glbg. verhal-
ten hat. Das Rechtsinteresse des Glbg. ist aber das schon be-
handelte erste Merkmal einer Vollstreckungshandlung, wel-
ches zu ihrer Kennzeichnung ausreichen sollte. Deswegen
stimme ich der Entscheidung des OLG. Stgt. vom 15. 12. 69
zu (siehe Fußnote Nr. 2), nach welcher „die Vollstreckung mit
dem beim GV. eingegangenen Antrag des Glbg. beginnt“;
wohlgemerkt, die „Vollstreckung“ beginnt mit diesem Zeit-
punkt, nicht die Zwangsvollstreckung.

9. Nachstehend führe ich einige Fakten auf, welche mich zu
der Überlegung führten, daß die Zwangsvollstreckung nach dem
zuvor behandelten Erklärungsmodell nicht lediglich der Dachbe-
griff für alle rechtlich möglichen Vollstreckungshandlungen sein
kann. Vielmehr scheint es so zu sein, daß die Vollstreckungs-
handlung im Verhältnis zur Zwangsvollstreckung die mildere
Form der Vollstreckung darstellt und die Ebene unterhalb der
Zwangsvollstreckung repräsentiert, auf der ohne den Einsatz des
schärfsten Mittels, nämlich des Zwanges (Gewalt), zunächst ver-
sucht werden soll, den Glbg.-Anspruch zu verwirklichen.

10. Gemäß § 110 Nr. 1, Satz 2 GVGA. stellt bereits das
Betreten der Wohnung des Schuldners eine Vollstreckungs-
handlung dar. Allein durch die Tatsache, daß das Betreten auf
höchst unterschiedliche Art und Weise geschehen kann, näm-
lich mit der Billigung des Schuldners, gegen seinen physi-
schen oder verbalen Widerstand oder nach einer zwangswei-
sen Türöffnung, wird schon sehr deutlich, daß entsprechend
dieser Unterschiede in den Begleiterscheinungen das Betreten
der Wohnung des Schuldners von tatsächlich und rechtlich un-
terschiedlicher Qualität sein kann. In dem einen Fall liegt le-
diglich eine Vollstreckungshandlung vor, in den anderen Fäl-
len dürfte aber eine Zwangsvollstreckung gegeben sein.

11. Daß die Begriffe „Vollstreckungshandlung“ und
„Zwangsvollstreckung“ mit unterschiedlichen Inhalten versehen
sind und deswegen zwei verschiedene Ebenen repräsentieren,
auf denen der Glbg.-Anspruch verwirklicht werden kann, macht,
wie ich meine, besonders die Vorschrift des § 761 ZPO. deutlich.
Danach ist zu den in ihr genannten Zeiten die Ausführung einer
Vollstreckungshandlung nur mit einer besonderen richterlichen
Erlaubnis gestattet. Das Auffallende an dieser Vorschrift ist, daß
diese Erlaubnis nur bei der Zwangsvollstreckung (wohl unaufge-
fordert) vorgezeigt werden muß. Es ist ja auch leicht einzusehen,
daß die Legitimation, zur ungewöhnlichen Zeit vollstrecken (den
Schuldner also überhaupt aufsuchen) zu dürfen, zwar gegeben
sein muß. Solange die Vollstreckung aber unterhalb der Ebene
der Zwangsvollstreckung abläuft (z. B. durch ein kooperatives
Verhalten des Schuldners gekennzeichnet), drängt sich die Prä-
sentation der Erlaubnis naturgemäß nicht auf und wäre allenfalls

3) DGVZ 1994, Nr. 7/8, S. 114.
4) DGVZ 1981, Nr. 9, S. 142.
5) AG. München v. 4. 11. 82, DGVZ 1983, Nr. 11, S. 171; AG

Reutlingen v. 24. 11. 88, DGVZ 1990, Nr. 5, S. 76.
6) NJW 1963, Nr. 17, S. 774.
7) DGVZ 1981, Nr. 9, S. 142; DGVZ 1983, Nr. 2, S. 27 + 28.
8) KG v. 23. 7. 91, DGVZ 1991, Nr. 11, S. 171; LG. München v.

11. 11. 82, DGVZ 1983, Nr. 3, S. 43.
9) DGVZ 1962, Nr. 11, S. 175.

10) DGVZ 1965, Nr. 7/8, S. 121.
11) DGVZ 1989, Nr. 3, S. 47.
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nur auf Verlangen des Schuldners nötig. Ufert die Vollstreckung
allerdings in eine Zwangsvollstreckung aus, dann muß der GV.
nach § 761 Abs. 2 ZPO. verfahren.

12. Bei Zugrundelegung des bereits früher behandelten Er-
klärungsmodells des Begriffs „Zwangsvollstreckung“ müßte
bereits mit dem Betreten der Wohnung des Schuldners die
Zwangsvollstreckung beginnen, wenn sie aufgrund eines Voll-
streckungsantrages erfolgt, dem ein schon zugestellter Schuldti-
tel zugrunde liegt. Liegt dem Vollstreckungsantrag ein noch
nicht zugestellter Schuldtitel zugrunde, so dürfte der GV. die
Wohnung frühestens mit gleichzeitiger Zustellung betreten, da
ja der in dem Betreten der Wohnung liegende Zeitpunkt des Be-
ginns der Zwangsvollstreckung gem. § 750 Abs.. 1, Satz 1
ZPO. frühestens mit diesem Zeitpunkt eintreten darf. Kein GV.
wird so handeln oder hat jemals so gehandelt (natürlich nur in
Fällen, in denen der Schuldner oder eine andere Person ange-
troffen wird, an die ersatzweise zugestellt werden kann), zumal
die amtlichen zur Benutzung vorgeschriebenen Protokollformu-
lare auch ausweisen, daß der GV. die Wohnung zunächst betritt
und alsdann den Schuldtitel zustellt. Daraus folgt, daß das Be-
treten der Wohnung des Schuldners in diesem Falle bis zur Zu-
stellung des Schuldtitels zwar eine „Amtshandlung im Vorfeld
der Zwangsvollstreckung“ darstellen müßte, aber gleichwohl
qualitativ als Vollstreckungshandlung behandelt wird. Im übri-
gen muß auf die Tatsache verwiesen werden, daß der GV. im
Falle einer Ersatzzustellung gem. § 181 ZPO. die Wohnung des
Schuldners vor der Ausführung der Zustellung betreten haben
muß, da sie nur in der Wohnung zulässig ist.

13. Ausweislich der Entscheidung des AG. Reutlingen
vom 5. 1. 8912) liegt spätestens in dem Versuch des GV., den
Schuldner in seiner Wohnung zu erreichen (z. B. durch Klin-
geln oder Klopfen an der Haus- bzw. Wohnungstür) eine Voll-
streckungshandlung, da sie der Anfang des Versuchs des GV.
ist, den ihm erteilten Auftrag auszuführen, d. h. einen Voll-
streckungstitel durchzusetzen. In derselben und einer weiteren
Entscheidung des AG. Reutlingen vom 24. 11. 8813) sowie in
der Entscheidung des AG. München vom 4. 11. 8214) wird in
der Feststellung des GV., daß der Schuldner unter der von dem
Glbg. genannten Anschrift nicht ermittelt werden konnte, dann
eine Vollstreckungshandlung gesehen, wenn der GV. durch ei-
gene Ermittlungen die neue oder tatsächliche Wohnanschrift
des Schuldners feststellt. Da die in den angesprochenen Ent-
scheidungen sowie in jenen der AG. München v. 28. 7. 81 und
Herne v. 7. 6. 82 (siehe Fußnote Nr. 7) geäußerten Rechtsmei-
nungen nicht auf Fälle mit Vollstreckungsanträgen verengt
wurden, denen ein bereits zugestellter Schuldtitel zugrunde
liegt, müssen sie auch in Fällen mit Vollstreckungsanträgen
gelten, denen ein noch nicht zugestellter Schuldtitel zugrunde
liegt und die Zwangsvollstreckung daher gem. § 750 Abs. 1,
Satz 1 ZPO. frühestens mit der Zustellung beginnen darf.
Auch hier müßte es sich eigentlich um „Amtshandlungen im
Vorfeld der Zwangsvollstreckung“ handeln, die aber offen-
sichtlich gleichwohl qualitativ als Vollstreckungshandlungen
betrachtet werden dürfen. Diese Tatsache untermauert meine
Auffassung, wonach, wie ich nachzuweisen versucht habe, die
Vollstreckungshandlung eine Vollstreckungsebene unterhalb
der Zwangsvollstreckung repräsentiert, so daß auf sie § 750
Abs. 1, Satz 1 ZPO. keine Anwendung findet. Somit ist sie
auch vor der Zustellung des Schuldtitels durchführbar.

14. Die Vollstreckungshandlung wie die Zwangsvollstrek-
kung haben den gemeinsamen Inhalt, daß sie zum Zwecke der
Rechtsverwirklichung zugunsten das Glbg. ausgeführt werden
und dadurch notwendigerweise eine wie auch immer geartete
Rechtsbeeinträchtigung des Schuldners nach sich ziehen, die
dieser – entsprechend ihrer gesetzlichen Zulässigkeit – zu dul-
den hat. Von der Vollstreckungshandlung setzt sich die
Zwangsvollstreckung dadurch ab, daß sie durch einen Gewalt-
einsatz oder die Ausführung eines ganz bestimmten formalen
Hoheitsaktes gekennzeichnet ist (z. B. §§ 803 Abs. 1, Satz 1,
826 Abs. 1, 831, 847 Abs. 1, 866 Abs. 1, 870 a Abs. 1, 883
Abs. 1, 885 Abs. 1, 909, 930 Abs. 1, 931 Abs. 1, 932 Abs. 1 u.
933 ZPO.), der nicht durch eine Zustimmung oder ein sonsti-
ges kooperatives Verhalten des Schuldners bzw. dessen recht-
lich befugten Vertreter entbehrlich gemacht werden kann. Als
Gewalteinsatz muß in diesem Zusammenhang auch die Aus-
führung des Glbg.-Antrages im Schuldnergewahrsam bei Ab-
wesenheit des Schuldners oder bei Anwesenheit einer Person
gelten, die den Schuldner nicht rechtsverbindlich vertreten
und somit für ihn keine wie auch immer geartete Zustim-
mungserklärung abgeben kann. Jede Handlung des GV. aber,
die unterhalb dieser Ebene liegt, ist eine Vollstreckungshand-
lung. Hierzu gehören auch die drei in der Vorschrift des § 754
ZPO. aufgeführte Handlungen sowie zusätzlich die Leistungs-
aufforderung, die diesen Handlungen notwendigerweise vor-
ausgehen muß. Diese Handlungen hat der Gesetzgeber in der
Vorschrift des § 755 ZPO. nicht zum Inhalt des Zwangsvoll-
streckungsbegriffs zugeschlagen, so daß deren Vornahme nie
als Zwangsvollstreckung interpretiert werden oder ihren Be-
ginn kennzeichnen kann. Die Vorschrift des § 105 Nr. 2,
1. Halbsatz GVGA. ist daher auch insoweit mißverständlich.
Vollstreckungshandlungen weisen immer, wie die Zwangs-
vollstreckung, die Zielrichtung der Verwirklichung des Glbg.-
Anspruchs auf (welchen Zweck sollten sie sonst haben?). Eine
Rechtsbeeinträchtigung des Schuldners werden sie auch regel-
mäßig aufweisen, da durch das amtliche Handeln des GV. Ko-
sten entstehen, die die Leistungspflicht des Schuldners letzt-
lich quantitativ verändert. Der behandelte Kontext kann somit
in der Kurzformel zusammengefaßt werden:Die Zwangsvoll-
streckung beinhaltet zwar immer mindestens eine bestimmte
Vollstreckungshandlung, nicht jede Vollstreckungshandlung
ist aber zugleich als Zwangsvollstreckung zu definieren.

15. Kann der GV. im Zuge seines Versuchs der Verwirkli-
chung des Glbg.Anspruches die neue Wohnanschrift des Schuld-
ners ermitteln oder außerhalb des von ihm nicht ermittelten
Schuldnergewahrsams sonstige für den Glbg. günstige Ermitt-
lungen treffen, so liegt darin weniger eine Rechtsbeeinträchti-
gung des Schuldners, als ein Zwischenergebnis der angestrebten
Rechtsverwirklichung, welches dessen Erfolgsaussicht qualita-
tiv verbessert. Die Rechsbeeinträchtigung des Schuldners liegt
hier vielmehr darin, daß sich seine Leistungspflicht gegenüber
dem Glbg. entsprechend der durch den Vollstreckungsantrag
und die Vollstreckungshandlung entstandenen Kosten erhöht.
Dieses gilt aber auch in dem Falle, in dem der GV. lediglich fest-
stellt, daß der Schuldner verzogen ist. Unverständlicherweise
soll hier keine Vollstreckungshandlung vorliegen, wie die Ent-
scheidungen der AG. München und Reutlingen vom 4. 11. 82
bzw. 24. 11. 88 (siehe Fußnoten Nr. 13 u. 14) ausweisen.

16. Für das amtliche Handeln des GV., welches die Recht-
sprechung nicht als Vollstreckungshandlung oder Zwangs-
vollstreckung interpretiert, hat sie eine „Amtshandlung im
Vorfeld der Zwangsvollstreckung“ ausgemacht (siehe Fußno-
te Nr. 5). Da der GV. aber ohne gesetzlichen Hintergrund nicht
befugt ist, eine Amtshandlung auszuführen, die ZPO. eine der-
artige Amtshandlung explizit nicht vorsieht, kann es sich nur
um eine normenimmanente Amtshandlung handeln, die dann
aber wiederum nur eine Vollstreckungshandlung sein kann.

12) DGVZ 1989, Nr. 3, S. 47.
13) DGVZ 1990, Nr. 5, S. 76.
14) DGVZ 1983, Nr. 11, S. 171.
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§ 154 GVG; §§ 1, 63 NBG; § 99 GVO; §§ 58, 60, 168
GVGA

Im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens können gene-
relle Anordnungen der Dienstaufsicht, in Vollstreckungs-
sachen in bestimmter Weise zu verfahren, nicht überprüft
werden; insoweit kann der Gerichtsvollzieher seine Beden-
ken nur im Wege der Remonstration geltend machen.

Niedersächs. OVG, Urteil v. 29. 10. 1996
– 5 L 2279/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Der Kläger ist Obergerichtsvollzieher im Bezirk des Amtsgerichts
… . Am 27. Januar und am 7. Oktober 1992 führte der Bezirksrevisor
beim Landgericht … außerordentliche Geschäftsprüfungen beim Klä-
ger durch, die jeweils zu Beanstandungen führten. Die Beanstandungen
aus Anlaß der Geschäftsprüfung vom 7. Oktober 1992 führte der Be-
zirksrevisor unter dem 13. Oktober 1992 in einer Anlage zur Nieder-
schrift über die Geschäftsprüfung auf. Unter Nr. 2 der Anlage beanstan-
dete der Bezirksrevisor, daß der Kläger einen vom Sohn der Schuldne-
rin, bei der er im Auftrag verschiedener Gläubiger zu vollstrecken ge-
habt habe, gezahlten Betrag nicht nach dem Verhältnis der beizutreiben-
den Forderungen unter alle Gläubiger verteilt habe. Unter Nr. 5 der An-
lage beanstandete der Bezirksrevisor, daß der Kläger nach einem erfolg-
losen Vollstreckungsversuch Teilzahlungen der Schuldnerin angenom-
men und damit eine nach der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzie-
her nicht vorgesehene Inkassotätigkeit ausgeübt habe. Nachdem der
Kläger zu den Prüfungsberichten des Bezirksrevisors Stellung genom-
men hatte, wies ihn der Beklagte mit Schreiben vom 15. Dezember
1992 (bezüglich der Geschäftsprüfung vom 7. Oktober 1992) an, künf-
tig nach Maßgabe der Beanstandungen des Bezirksrevisors zu verfah-
ren. Dagegen sowie gegen die „Verfügung des Bezirksrevisors“ vom
13. Oktober 1992 legte der Kläger Widerspruch ein, den der Präsident
des Oberlandesgerichts mit Bescheid vom 7. Mai 1993 als unzulässig
zurückwies. Zur Begründung ist ausgeführt, der Kläger werde durch die
Verfügungen und den Prüfungsbericht nicht in eigenen Rechten aus
dem Beamtenverhältnis verletzt. Die angegriffenen Weisungen seien in-
nerdienstliche Anordnungen über die sachliche Behandlung von Dienst-
geschäften und an den Beamten nur in seiner Eigenschaft als Amtsträger
und Glied der Verwaltung gerichtet.

Subjektive Rechte aus dem Beamtenverhältnis würden durch fach-
liche Weisungen nicht berührt. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit
der Beanstandungen könne der Kläger im Wege der Remonstration
geltend machen.

Mit seiner am 27. Mai 1993 erhobenen Klage hat der Kläger gel-
tend gemacht, daß die Beanstandungen zu Nr. 2, 5 und 6 der Anlage
sachlich nicht gerechtfertigt seien.

Nachdem in der mündlichen Verhandlung vom 30. Januar 1995
der Beklagte seine Anordnung vom 15. Dezember 1992 insoweit auf-
gehoben hatte, als sie sich auf Nr. 6 der Anlage zum Prüfungsbericht
des Bezirksrevisors vom 13. Oktober 1992 bezieht, und die Beteilig-
ten insoweit das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt hat-
ten, hat der Kläger beantragt,

die Prüfungsbemerkungen des Bezirksrevisors beim Landgericht
… vom 13. Oktober 1992 mit Ausnahme der Prüfungsbemerkung
Nr. 6 sowie die Verfügungen des Beklagten vom 19. Oktober
1992 und vom 15. Dezember 1992 mit Ausnahme der Nr. 6 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides des Präsidenten des Ober-
landesgerichts vom 7. Mai 1993 aufzuheben,

hilfsweise,

festzustellen, daß die Prüfungsbemerkungen des Bezirksrevisors
beim Landgericht … vom 13. Oktober 1992 mit Ausnahme von
Nr. 6 sowie die Verfügungen des Beklagten vom 19. Oktober
1992 und vom 15. Dezember 1992 wieder mit Ausnahme von

Nr. 6 in der Fassung des Widerspruchsbescheides des Präsidenten
des Oberlandesgerichts vom 7. Mai 1993 rechtswidrig gewesen
sind.

Der Beklagte hat beantragt.

die Klage abzuweisen.

Er hat an seiner Auffassung festgehalten, daß der Kläger nicht kla-
gebefugt sei. Die Prüfungsberichte des Bezirksrevisors und die ange-
griffenen Anordnungen, sich künftig entsprechend diesen Beanstan-
dungen zu verhalten, stellten innerdienstliche Weisungen an den Klä-
ger in bezug auf die Wahrnehmung der Amtsgeschäfte dar und seien
deshalb einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung entzogen.

Das Verwaltungsgericht hat die Klage durch Urteil vom 30. Januar
1995 abgewiesen und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt: Die
Klage sei nicht zulässig, soweit sie eine Aufhebung der in der Anlage
zum Prüfungsbericht des Bezirksrevisors vom 13. Oktober 1992 aufge-
führten Beanstandungen gerichtet sei. Diese „Prüfungsbemerkungen“
könnten Rechte des Klägers nicht verletzen. Im übrigen sei die Klage
zulässig. Mit Rücksicht auf die dem Gerichtsvollzieher durch verschie-
dene Bestimmungen der „Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher“
– GVGA – eingeräumte Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit
erscheine eine Verletzung von Rechten des Klägers durch die angegrif-
fenen Anordnungen nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder denk-
baren Betrachtungsweise ausgeschlossen. Daß die angegriffenen An-
ordnungen ausschließlich auf einen „innerdienstlichen“ Erfolg und
nicht auf eine Gestaltung des Dienstverhältnisses des Klägers gerichtet
gewesen seien, schließe eine Klagebefugnis des Klägers nicht aus. Die
an den Kläger gerichteten Weisungen des Beklagten vom 19. Oktober
und 15. Dezember 1992 seien rechtlich nicht zu beanstanden. Als Be-
amter des Landes Niedersachsen sei der Kläger den fachlichen Weisun-
gen seiner Vorgesetzten unterworfen (vgl. §§ 1, 63 Satz 3 NBG). Er sei
nicht nach besonderer Vorschrift weisungsunabhängig wie z. B. Richter
und Rechtspfleger oder andere bestimmte Amtsträger. § 154 GVG, wo-
nach die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der Gerichtsvollzieher bei
den Landgerichten durch die Landesjustizverwaltung bestimmt werden,
begründe nicht eine Weisungsunabhängigkeit. Daß gemäß § 766 ZPO
die Vollstreckungstätigkeit des Gerichtsvollziehers einer gerichtlichen
Prüfung unterliege, stelle die Gehorsamspflicht des Gerichtsvollziehers
gegenüber der Justizverwaltung ebensowenig in Frage wie die Eröff-
nung des Rechtsweges gegen das Handeln der Beamten anderer Ver-
waltungszweige deren Weisungsabhängigkeit berühre. Die für den Klä-
ger sich aus § 64 Abs. 2 und 3 NBG ergebenden Grenzen seiner Gehor-
samspflicht seien nicht überschritten. Auch in der Sache seien die Bean-
standungen zu Nrn. 2 und 5 der Anlage zur Niederschrift über die außer-
ordentliche Geschäftsprüfung vom 7. Oktober 1992 gerechtfertigt.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit seiner Berufung, zu
deren Begründung er sein bisheriges Vorbringen wiederholt und ergän-
zend vorträgt: Als Gerichtsvollzieher sei er selbständiges Vollstrek-
kungsorgan (§§ 58, 60 GVGA). Nach diesen Vorschriften habe der Ge-
richtsvollzieher die Vollstreckungsaufgaben in eigener Verantwortung
zu prüfen und durchzuführen, ohne an Anweisungen des Vollstrek-
kungsgerichtes und der Dienstaufsicht gebunden zu sein. Einer Fachauf-
sicht, die auf inhaltliche Richtigkeit der Amtshandlungen gerichtet sei
und sich daher als Sachweisungsbefugnis der Justizverwaltung darstel-
len würde, unterliege der Gerichtsvollzieher nicht. Er handele insoweit
weisungsfrei. Das habe zur Folge, daß die Überprüfung der inhaltlichen
Richtigkeit einzelner Amshandlungen im Wege der Dienstaufsicht aus-
geschlossen sei. Die Dienstaufsicht habe sich vielmehr auf die allgemei-
ne Geschäftsführung zu beschränken. Über eventuelle Mängel bei
Amtshandlungen entscheide der Vollstreckungsrichter im Rahmen des
§ 766 ZPO. Es sei nicht richtig, von der Fachaufsicht im herkömmlichen
organisatorischen Sinne abzuleiten, daß fachliche Weisungen in bezug
auf den Inhalt der künftigen Amtsführung zulässig seien. Die aus der
Dienstaufsicht abgeleitete Dienstgewalt beziehe sich auf den Amtsver-
walter, die ausführende Person, und nicht auf die Sache selbst. Auf den
sachlichen Inhalt von Amtsmaßnahmen bezogene Verwaltungsweisun-
gen und allgemeine Interpretationsanweisungen für die künftige Amts-
führung gehörten zum Bereich der Fachaufsicht. Geschäftsprüfungen
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beim Gerichtsvollzieher hätten sich gemäß § 99 GVO auf das Kosten-
recht zu beschränken. Die Entscheidung umstrittener Rechtsfragen, die
der Dienstaufsichtsführende anders beurteile als der Gerichtsvollzieher,
könne nicht Gegenstand von Dienstaufsichtsmaßnahmen sein.

Der Kläger beantragt,

das angefochtene Urteil zu ändern und den Bescheid des
Beklagten vom 15. Dezember 1992 und den Wider-
spruchsbescheid vom 7. Mai 1993 aufzuheben, soweit sich
diese Bescheide auf die Prüfungsbemerkungen Nr. 2 und 5
in der Anlage zu dem Prüfungsbericht des Bezirksrevisors
vom 13. Oktober 1992 beziehen,

hilfsweise,

festzustellen, daß die Prüfungsbemerkungen in den ge-
nannten Bescheiden rechtswidrig gewesen sind.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Er hält die Ausführungen des Klägers zur Weisungsfreiheit für
nicht stichhaltig und meint, sie seien auf Meinungen einiger – den Ge-
richtsvollziehern wohlgesonnenen – Kommentatoren gestützt. Das
Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Urteil vom 29. April 1982
die „doppelte Aufsicht“ über den Gerichtsvollzieher durch das Voll-
streckungsgericht und den Dienstvorgesetzten grundsätzlich als recht-
mäßig erachtet.

II. Die Berufung des Klägers ist nicht begründet.

Soweit sich die Klage ursprünglich darauf richtete, die Prü-
fungsbemerkungen des Bezirksrevisors beim Landgericht …
vom 13. Oktober 1992 aufzuheben, bedarf es, nachdem der
Kläger diesen Antrag nach Erörterung in der mündlichen Ver-
handlung nicht aufrechterhalten hat, einer Entscheidung über
ihre Zulässigkeit nicht mehr.

Der Antrag, den Bescheid des Beklagten vom 15. Dezem-
ber 1992 und den Widerspruchsbescheid aufzuheben, soweit
sich diese Bescheide auf zwei Prüfungsbemerkungen des Be-
zirksrevisors beziehen, ist unzulässig. Die Anfechtungsklage
setzt nach § 42 Abs. 1 VwGO das Vorhandensein eines Ver-
waltungsaktes voraus, dessen Aufhebung begehrt wird. Bei
der mit dem Bescheid des Beklagten vom 15. Dezember 1992
gegenüber dem Kläger getroffenen Anordnung, künftig ent-
sprechend den Prüfungsbemerkungen Nr. 2 und 5 des Bezirks-
revisors zu verfahren, handelt es sich indessen nicht um einen
Verwaltungsakt, sondern lediglich um eine innerbehördliche,
die dienstliche Verrichtung des Klägers betreffende Maßnah-
me ohne unmittelbare Außenwirkung (vgl. BVerwG, Urt. v.
29. 4. 1982 – 2 C 26.80 –, Buchholz 237.4 § 60 LBG Hamburg
Nr. 1 = DVBl 1982, 1180 (1181)).

Auch wenn man den Hauptantrag des Klägers umdeutet in
eine allgemeine Leistungsklage, die auf Unterlassung der um-
strittenen dienstlichen Anordnung gerichtet ist, ist die Klage
unzulässig, weil dem Kläger hierfür ein Rechtsschutzbedürf-
nis fehlt. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher
Anordnungen kann der Beamte nur im Wege der Remonstra-
tion (§ 64 Abs. 2 NBG) geltend machen; eine gerichtliche
Überprüfung ist ausgeschlossen. Abgesehen von hier nicht ge-
gebenen Ausnahmefällen, in denen das dem Beamten aufge-
tragene Verhalten strafbar ist oder die Würde des Menschen
verletzt, muß, wie § 64 Abs. 2 Satz 3 NBG vorschreibt, der
Beamte die dienstliche Anordnung ausführen und ist von der
eigenen Verantwortung befreit. Disziplinarrechtliche Folgen
sind in einem solchen Fall für den Kläger nicht zu befürchten.
Unter diesem Gesichtspunkt kann ihm somit auch nicht ein
Rechtsschutzbedürfnis dafür zugesprochen werden, daß er die
dienstliche Anordnung einer Sachprüfung durch die Gerichte
unterziehen kann.

Der hilfsweise gestellte Antrag festzustellen, daß die Prü-
fungsbemerkungen rechtswidrig gewesen sind, ist als allge-
meine Feststellungsklage gemäß § 43 Abs. 1 VwGO zulässig
(vgl. BVerwG, Urt. v. 29. 4. 1982 – 2 C 26.80 –, a. a. O.), so-
weit der Kläger, wie er in der mündlichen Verhandlung erläu-
ternd vorgetragen hat, mit ihm geltend macht, als Gerichts-
vollzieher an fachliche Weisungen im Rahmen der Dienstauf-
sicht nicht gebunden zu sein. Die Klage ist aber unbegründet.
Wie schon das Verwaltungsgericht richtig erkannt hat, kann
der Auffassung des Klägers aus folgenden Gründen nicht ge-
folgt werden: In seinem Amt als Obergerichtsvollzieher ist
der Kläger Beamter des Landes Niedersachsen. Für ihn gelten
grundsätzlich die Vorschriften des Niedersächsischen Beam-
tengesetzes – NBG –. Nach § 63 Satz 3 NBG haben die Be-
amten die Anordnungen ihrer Vorgesetzten auszuführen und
die allgemeinen Richtlinien zu befolgen, es sei denn, daß sie
nach besonderer gesetzlicher Vorschrift an Weisungen nicht
gebunden und nur dem Gesetz unterworfen sind. Eine beson-
dere gesetzliche Vorschrift, welche Gerichtsvollzieher von
Weisungen freistellt, besteht, wie das Verwaltungsgericht zu-
treffend ausgeführt hat, nicht. Insbesondere enthält § 154
GVG, wonach die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der mit
den Zustellungen, Ladungen und Vollstreckungen zu betrau-
enden Beamten (Gerichtsvollzieher) bei den Landesgerichten
durch die Landesjustizverwaltung bestimmt werden, eine der-
artige Regelung und auch eine Ermächtigung der Landesju-
stizverwaltungen hierzu nicht (vgl. BVerwG, Urt. v. 29. 4.
1982 – 2 C 33.80 –, BVerwGE 65, 260 (264) = Buchholz
237.1 Art. 64 BayBG Nr. 1 = DVBl 1982, 1183). Wenn auch
die Vorschriften der Gerichtsvollzieherordnung – GVO – und
der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher – GVGA –
eine gewissen Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit
des Gerichtsvollziehers vorsehen, so handelt es sich doch bei
diesen Vorschriften nicht um gesetzliche, sondern um Ver-
waltungsvorschriften, welche die dienstrechtliche Regelung
des § 63 Satz 3 NBG nicht abzuändern und die Bindung der
Gerichtsvollzieher an Weisungen nicht aufzuheben vermögen
(vgl. BVerwG, Urt. v. 29. 4. 1982 – 2 C 33.80 –, a. a. O.). Wie
das Bundesverwaltungsgericht in diesem Urteil ebenfalls ent-
schieden hat, erstreckt sich die Dienstaufsicht der Justizver-
waltung auch auf die Prüfung, ob eine unrichtige Sachbe-
handlung vorliegt; der Gesichtspunkt, daß der Gerichtsvoll-
zieher damit einer doppelten Aufsicht untersteht, nämlich der
Aufsicht des Vollstreckungsgerichts (§ 766 ZPO) und des
Dienstherrn, kann nicht zu einer anderen Beurteilung führen.
Diese „Zweigleisigkeit“ der Aufsicht ist auch sinnvoll, weil
die Gerichte nur auf Antrag, nicht aber von Amts wegen tätig
werden und deshalb in der Praxis häufig nur die Dienstauf-
sicht zu einer Korrektur fehlerhafter Amtstätigkeit führen
kann.

Einer Entscheidung über die vom Bundesverwaltungsge-
richt in seinem Urteil vom 29. April 1982 (– 2 C 33.80 –,
BVerwGE 65, 260 (265)) ausdrücklich offengelassene Frage,
ob im Hinblick auf die dem Gerichtsvollzieher in der GVGA
und in der GVA eingeräumte Eigenverantwortlichkeit und
Selbständigkeit (z. B. § 58 Nr. 1 GVGA) generell Weisungen
der Dienstaufsicht in bezug auf konkrete Vollstreckungssa-
chen ausgeschlossen sind, bedarf es auch im vorliegenden Fall
nicht. Die von dem Beklagten dem Kläger erteilte Weisung
bezieht sich nicht auf eine konkrete Vollstreckungssache; aus-
gehend von einer abgeschlossenen Vollstreckungssache, wird
der Kläger vielmehr angewiesen, die Prüfungsbemerkungen
des Bezirksrevisors künftig zu beachten.

Die vom Kläger aus § 99 GVO abgeleiteten Behauptun-
gen, Geschäftsprüfungen beim Gerichtsvollzieher hätten sich
auf das Kostenrecht zu beschränken, findet in dieser Vor-
schrift keine Stütze. § 99 GVO hat folgenden Wortlaut:
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Zweck und Durchführung der Geschäftsprüfung

Die Prüfung soll feststellen, ob der Gerichtsvollzieher seine
Dienstgeschäfte während des Prüfungszeitraums ordnungsgemäß er-
ledigt hat. Sie umfaßt daher den gesamten Inhalt der Geschäftsbücher
und Akten. Bei der Prüfung ist besonders darauf zu achten, daß

a) …,

b) …,

c) die Kosten richtig angesetzt und eingetragen sind,

… .

Diesem Wortlaut ist mit Eindeutigkeit zu entnehmen, daß
die Geschäftsprüfung sich unbeschränkt auf die gesamte Tä-
tigkeit des Gerichtsvollziehers bezieht und die Kosten nur ei-
ner von mehreren, nicht vollständig aufgezählten Gegenstän-
den der Geschäftsprüfung sind.

Ist mithin der Kläger als Gerichtsvollzieher grundsätzlich
gemäß § 63 Satz 3 NBG Weisungen unterworfen, so hat er
diese, wie es das Gesetz vorschreibt, auszuführen. Für eine
sachliche Überprüfung der vom Kläger beanstandeten Prü-
fungsbemerkungen ist daher kein Raum.

Hiernach hat der Beklagte mit den angefochtenen Beschei-
den den Kläger mit Recht angewiesen, künftig nach Maßgabe
der Beanstandungen des Bezirksrevisors zu verfahren. Der
vom Kläger gegen das seine Klage abweisende Urteil des Ver-
waltungsgerichts eingelegten Berufung ist daher der Erfolg zu
versagen.

Anmerkung der Schriftleitung:

Zur Verbindlichkeit genereller dienstlicher Anordnungen
betreffend die Vollstreckungstätigkeit des Gerichtsvollziehers
siehe auch S t o l t e, DGVZ 1987, S. 97 (104 ff.) und DGVZ
1988, S. 99, (103 ff.), der zu dem gleichen Ergebnis kommt wie
das Nieders. OVG in vorstehender Entscheidung.

Die der obigen Entscheidung zugrundeliegenden Bean-
standungen des Bezirksrevisors, die der betroffene Gerichts-
vollzieher im Wege des Widerspruchs und der Klage angegrif-
fen hat, hätten jedoch schon im Vorfeld einer differenzierteren
Betrachtung bedurft. Es genügt nicht, für die Geschäftsprü-
fung des Gerichtsvollziehers die GVGA, die nach ihrem § 1
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, allein als Maß-
stab zu nehmen; es ist vielmehr erforderlich, die gewandelte
Rechtsauffassung und die Gesamtumstände, unter denen
Zwangsvollstreckung heute stattfindet, zu berücksichtigen.
Geschieht dies, dann kann es zu Beanstandungen, wie sie der
obigen Entscheidung zugrundeliegen, nicht kommen.

Die den Beanstandungen des Bezirksrevisors zugrundelie-
genden Einzelheiten sind der Entscheidung des OVG leider
nicht zu entnehmen. Soweit beanstandet wurde, daß der Ge-
richtsvollzieher einen vom Sohn des Schuldners gezahlten Be-
trag nicht nach dem Verhältnis der beizutreibenden Forderun-
gen unter alle Gläubige verteilt habe, wird auch hier auf eine
Abhandlung von S t o l t e, DGVZ 1988, S. 145 ff., verwiesen,
wonach der Schuldner das Bestimmungsrecht hat, welche von
mehreren Forderungen er tilgen will. Dies gilt erst recht für den
Sohn des Schuldners, der in dem strittigen Fall die Zahlung an
den Gerichtsvollzieher geleistet hat, falls der gezahlte Betrag
aus eigenen Mitteln des Sohnes stammt. Nach § 168 Abs. 2
GVGA ist ein solches Bestimmungsrecht ohnedies in den Fällen
gegeben, in denen die Zahlungnach der Pfändung erfolgt. An-
derenfalls müßte jede Teilzahlung des Schuldners (z. B. bei der
Abwicklung gem. § 141 Abs. 2 GVGA) im Verhältnis der Forde-
rungen aller Gläubiger aufgeteilt werden, was bei unterschied-
licher Forderungshöhe im Einzelfall zu Pfennigbeträgen und zu
einem endlosen und unübersichtlichen Verfahren führen würde.

Da eine Pfändung nicht immer eine vollständige Sicherung
der Forderung bedeutet, muß das Bestimmungsrecht des
Schuldners auchnach erfolgloser Pfändung gelten, so daß
kein Grund gegeben sein kann, hier anders zu verfahren.

Die Entgegennahme von Teilzahlungen nach erfolgloser
Pfändung widerspricht auch nicht den Vorschriften der ZPO
(vergl. hierzuW i e s e r ,  DGVZ 1991, S. 129 ff. undP a w -
l o w s k i ,  DGVZ 1991, S. 177). Mit der Entgegennahme von
Teilzahlungen nach erfolgloser Pfändung wird ein Ausgleich
dafür geschaffen, daß heute in vielen Fällen eine Pfändung
wegen der durch die Rechtsprechung erfolgten Ausweitung
des § 811 ZPO, aber auch wegen hoher Verwertungskosten
(Abtransport, Verwahrung, Inserat, Versteigerung) und ver-
hältnismäßig geringer Versteigerungserlöse im Hinblick auf
§§ 803 Abs. 2, 812 ZPO unterbleiben muß (hierzu:S e i p  in
NJW 1994, S. 352 f. (353) m.w.N.).

Aus dieser Erkenntnis heraus hat z. B. der Minister der Ju-
stiz des Landes Niedersachsen die Frage der Entgegennahme
von Teilzahlungen nach erfolgloser Pfändung durch Erlaß
vom 8. 7. 1994 wie folgt geregelt:

„Ratenweiser Einzug von Forderungen durch die Gerichtsvollzie-
herin oder den Gerichtsvollzieher bei festgestellter Pfandlosigkeit
des Schuldners

RV. d. MJ v. 8. 7. 1994 (2344 – 209. 150/141)

1. Um einem praktischen Bedürfnis entgegenzukommen, bitte ich,
nicht zu beanstanden, wenn Gerichtsvollzieherinnen oder Ge-
richtsvollzieher nach festgestellter Pfandlosigkeit des Schuldners
im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens von ihm angebotene Teil-
tilgungsleistungen entgegennehmen und ihn dazu gegebenenfalls
auch aufsuchen und Wegegeld ansetzen.

2. Voraussetzungen hierfür sind:

2.1 Der Gläubiger muß sich schriftlich einverstanden erklärt ha-
ben, daß die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher nach
festgestellter Pfandlosigkeit Teiltilgungsleistungen in Empfang
nehmen darf.

2.2 Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher hat den
Schuldner vor der ersten Zahlung auf die anfallenden Gerichts-
vollzieherkosten einschließlich eventueller Wegegelder und die
Kostentragungspflicht des Schuldners hinzuweisen.

Die Belehrung ist aktenkundig zu machen.

2.3 Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher soll nicht
über einen längeren Zeitraum als 12 Monate Teilleistungen des
Schuldners in Empfang nehmen. Der 12-Monatszeitraum beginnt
mit dem Datum des Pfändungsprotokolls, in dem die Pfandlosig-
keit des Schuldners festgestellt ist.“

Dieser Erlaß, der von der Vollstreckungspraxis begrüßt
wurde und dazu beiträgt, den Erfolg der Zwangsvollstreckung
(auf humane Weise) weiterhin zu sichern, ist eine Folge der
Entwicklung, die schon im Zeitpunkt der Beanstandungen des
Bezirksrevisors gegeben war, wie die zitierten Abhandlungen
zeigen. Eine umgekehrte Reihenfolge ist kaum denkbar.

§§ 726, 727, 750, 796 ZPO; § 75 GVGA

Vollstreckt die Gläubigerin aus einem Titel, nachdem sie
ihre Bezeichnung durch Umfirmierung geändert hat, so
bedarf es hierzu weder einer Rechtsnachfolgeklausel noch
eines Klarstellungsvermerks; es genügt, wenn die Identität
durch Vorlage eines Handelsregisterauszugs nachgewie-
sen wird.

LG Frankenthal/Pfalz, Beschl. v. 30. 1. 1997
– 1 T 63/97 –
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A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin betreibt gegen den Schuldner die Zwangs-
vollstreckung aus einem Vollstreckungsbescheid vom 11. De-
zember 1989. Dort ist sie als Gläubigerin die XX AG mit Sitz
in Düsseldorf angegeben. Der Gerichtsvollzieher hat den Voll-
streckungsauftrag der Gläubigerin mit der Begründung abge-
lehnt, eine Rechtsnachfolgeklausel auf Gläubigerseite sei
nicht vorgelegt.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung, mit der die Gläubige-
rin dargelegt und durch einen Handelsregisterauszug sowie
eine Bestätigung des Notars belegt hat, daß durch Beschluß
der Hauptversammlung vom 06. Juni 1991 lediglich eine Um-
firmierung von XX AG in XY AG stattgefunden hat, hat das
Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) mit Beschluß vom 03. Januar
1997 mit der Begründung zurückgewiesen, es sei zwar zutref-
fend, daß eine Titelumschreibung im Falle einer Namens-
änderung nicht erforderlich sei, andererseits müsse aber die
Namensänderung durch Anbringung eines Vermerks in der
vollstreckbaren Ausfertigung kenntlich gemacht werden.

Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Gläu-
bigerin, mit der sie ihre Rechtsauffassung weiterverfolgt, wo-
nach die Identität auch anderweitig als durch einen Vermerk
auf der vollstreckbaren Ausfertigung nachgewiesen werden
könne, wie hier durch Vorlage des Handelsregisterauszugs
und der notariellen Bestätigung erfolgt.

Die gemäß §§ 793, 577 Abs. 2, 567 ff ZPO zulässige sofor-
tige Beschwerde der Gläubigerin führt auch in der Sache zum
Erfolg.

Die Beschwerde führt schon allein deshalb zum Erfolg,
weil Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens nur die Ableh-
nung des Gerichtsvollziehers war, den Vollstreckungsauftrag
ohne Vorliegen einer Rechtsnachfolgeklausel zu erteilen. Die
Gläubigerin hat aber belegt, daß ein Fall der Rechtsnachfolge
nicht gegeben ist, sondern lediglich eine Umfirmierung statt-
gefunden hat. Insoweit ist es aber einhellige Meinung, daß der
Fall der Namens- oder Firmenänderung keinen nach § 727
ZPO zu behandelnden Fall darstellt (OLG Zweibrücken, MDR
1988, 418; Hanseatisches OLG Bremen, MDR 1977, 172; Zöl-
ler, ZPO, 20. Aufl., § 727 Rdnr. 31 und § 750 Rdnr 9 und 10;
Baumbach-Hartmann, ZPO, 54. Aufl., § 727 Rdnr. 7).

Da sich aus den Gründen der amtsgerichtlichen Entschei-
dung ergibt, daß das Amtsgericht von der Identität ausgegan-
gen ist, hätte es den Gerichtsvollzieher anweisen müssen, den
Vollstreckungsauftrag nicht wegen Fehlens einer Rechtsnach-
folgeklausel abzulehnen. Die Frage, ob bei dieser Sachlage die
Identität ausreichend belegt ist, wäre dann vom Gerichtsvoll-
zieher in eigener Zuständigkeit zu prüfen und gegebenenfalls
abzulehnen gewesen.

Die angefochtene Entscheidung des Amtsgerichts hält die
Kammer aber auch inhaltlich für unzutreffend.

Richtig ist, daß sich verschiedenen Orts Hinweise darauf
finden, daß die neue Namens- oder Firmenbezeichnung als
klarstellender Zusatz der Vollstreckungsklausel beizuschrei-
benist (Zöller, 20. Aufl., § 727 Rdnr. 31) oder eine solche Be-
zeichnung genügt (Baumbach-Hartmann, a. a. O., § 727,
Rdnr. 7). Da es aber vorliegend gerade nicht um ein Problem
der vollstreckbaren Ausfertigung geht, also ein Fall des § 727
ZPO nicht vorliegt, ist es fraglich, ob der Nachweis der Na-
mensänderung nur in der oben geschilderten Form erfolgen
kann. Die Kammer verneint dies.

Sie vertritt vielmehr die Auffassung, daß ein Vollstrek-
kungsauftrag auch dann nicht abgelehnt werden kann, wenn die
Identität zwischen Auftraggeber und Titelgläubiger anderwei-

tig belegt ist. Diesen Nachweis durch einen Zusatz in der voll-
streckbaren Ausfertigung zu führen, stellt daher nur eine Mög-
lichkeit für den Gläubiger dar, aber keine Verpflichtung.
Grundsätzlich sind nämlich Fragen wie die Namens- oder Fir-
menänderung oder etwa auch ein Wechsel der grundbuchmäßi-
gen Bezeichnung des Vollstreckungsgegenstandes Umstände,
die im Vollstreckungsverfahren zu prüfen sind (Wolfsteiner in
Münchener Kommentar zur ZPO, § 726 Rdnr. 21). So hat auch
das Vollstreckungsorgan in dem Fall, daß der Schuldner zuläs-
sigerweise (§ 17 Abs. 2 HGB) unter seiner Firma verklagt wor-
den ist, in eigener Verantwortung festzustellen, welcher Ein-
zelkaufmann sich hinter dieser Firma verbirgt. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn die Identitätsprüfung ohne große Schwierig-
keiten möglich ist, da dem Vollstreckungsorgan Ermittlungs-
pflichten nicht obliegen (vgl. Zöller, a. a. O., § 750 Rdnr. 10).
So stellt auch Zöller, a. a. O., fest, daß die Änderung der Firma
unschädlich ist, wenn die Feststellung der Identität gewährlei-
stet ist, was bei Handelsregistereintragungen immer der Fall
sei. Auch aus der Entscheidung des Hanseatischen Oberlandes-
gerichts Bremen (MDR 1977, 172) läßt sich herauslesen, daß
das Gericht die Auffassung vertritt, daß die Tätigkeit eines No-
tars zur Ergänzung der notariellen Vollstreckungsklausel im
Falle der Namensänderung nur erforderlich ist, wenn das Voll-
streckungsorgan bei der Prüfung überfordert wäre.

Zusammenfassend läßt sich daher feststellen:

Eine gesetzliche Regelung für den Nachweis der Identität
zwischen dem Auftraggeber der Vollstreckung und dem Titel-
gläubiger besteht nicht. Der Gläubiger hat die Möglichkeit,
nach Führung des entsprechenden Nachweises einen Zusatz auf
der vollstreckbaren Ausfertigung über die Namens- oder Fir-
menänderung durch das Gericht anbringen zu lassen. Diese
Möglichkeit entfällt bei einem Vollstreckungsbescheid aller-
dings schon deshalb, weil Vollstreckungsbescheide einer Voll-
streckungsklausel nur im Falle der Rechtsnachfolge bedürfen,
andernfalls direkt aus ihnen ohne vollstreckbare Ausfertigung
vollstreckt wird, § 796 Abs. 1 ZPO. Dann kommt allenfalls ein
entsprechender Zusatz im Titel selbst in Betracht. Der Gläubi-
ger ist aber nicht verpflichtet, diesen Weg zu wählen, wenn er
auf andere Weise im Vollstreckungsverfahren den Nachweis
der Identität führen will. Ein solcher Nachweis ist bei Firmen-
änderung durch einen Handelsregisterauszug geführt. Einen
solchen hat die Gläubigerin im vorliegenden Verfahren vorge-
legt; überdies liegt eine notarielle Bestätigung über die Umfir-
mierung durch einen Hauptversammlungsbeschluß vor. Damit
ist jedenfalls im vorliegenden Verfahren der Nachweis der Iden-
tität hinreichend geführt. Von der Gläubigerin zu verlangen, daß
sie nunmehr auch noch die Umfirmierung im Vollstreckungsbe-
scheid vermerken läßt, würde eine unnötige Förmelei darstellen.

§§ 284, 289 AO; §§ 766, 909 ZPO; § 107 Abs. 4 GVGA

Zur Frage der Entscheidungszuständigkeit (Erinnerung
gem. § 766 ZPO) bei Ablehnung eines Verhaftungsauftra-
ges des Finanzamtes durch den Gerichtsvollzieher.

AG Hannover, Beschl. v. 9. 5. 1996
– 759 M 44408/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin (Finanzbehörde) hat dem Gerichtsvollzie-
her einen Verhaftungsauftrag aufgrund Haftbefehls nebst Ver-
fügung gemäß § 289 AO zur Zwangsvollstreckung an Sonnta-
gen und staatlich anerkannten allgemeinen Feiertagen erteilt –
der Gerichtsvollzieher hat die Vollstreckung abgelehnt, weil
er der Ansicht ist, es bedürfe eines Beschlusses gemäß § 761
ZPO durch das Amtsgericht.
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Die Erinnerung ist als unstatthaft zurückzuweisen.

Voraussetzung für den Rechtsbehelf der Behörde gemäß
§ 766 ZPO ist, ob die Behörde den Status wie den eines jeden
privaten Gläubigers etwa aufgrund Schuldtitels gemäß der Zi-
vilprozeßordnung hat und demgemäß auch die Erinnerungsbe-
fugnis gemäß § 766 ZPO hat oder aber – wie hier – im Rahmen
hoheitlicher Tätigkeit die Zwangsvollstreckung betreibt. Letz-
teres ist hier der Fall, da es sich bei der im Haftbefehl zugrun-
deliegenden Forderung um Steuerrückstände handelt. Derar-
tige Steuerrückstände werden nach den Vorschriften der Ab-
gabenordnung in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetz vollstreckt.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht daraus, daß
die Vollstreckung eines vom Amtsgericht erlassenen Haftbe-
fehls erfolgt und deshalb die Weigerung des Gerichtsvollzie-
hers, die Verhaftung durchzuführen, als Maßnahme der
Zwangsvollstreckung der Erinnerung gemäß § 766 ZPO un-
terliegen könnte. Dies trifft nicht zu, da sich die Tätigkeit des
Amtsgerichts als Vollstreckungsgericht nach Maßgabe des
§ 284 Abs. 7 AO bestimmt. Die Anwendbarkeit des § 766
ZPO ist dort nicht normiert, so daß damit das Erinnerungsver-
fahren im Sinne der Zivilprozeßordnung nicht in Betracht
kommt. Dieses Ergebnis mag auch daraus gefolgert werden,
daß gemäß § 284 Abs. 8 AO dann, wenn das Amtsgericht das
Ersuchen der Vollstreckungsbehörde ablehnt, die Haft anzu-
ordnen, die sofortige Beschwerde nach der Zivilprozeßord-
nung gegeben ist. Nur in diesem speziellen Fall ist dann das
Rechtsbehelfsverfahren der Zivilprozeßordnung eröffnet.

Der Gerichtsvollzieher ist bei der Ausführung des ihm er-
teilten Vollstreckungsauftrages des Finanzamtes zur Haftbe-
fehlsvollstreckung auch nicht als das Vollstreckungsorgan an-
zusehen, das aufgrund ihm gemäß § 753 ZPO erteilten Auftra-
ges und der damit verbundenen Selbständigkeit tätig wird,
sondern der Gerichtsvollzieher wird bei der Vollziehung des
ihm erteilten Vollstreckungsauftrages im Wege der Amtshilfe
tätig. Daß der dem Gerichtsvollzieher vom Finanzamt zur
Haftbefehlsvollstreckung erteilte Vollstreckungsauftrag im
Wege der Amtshilfe zu vollstrecken ist, ergibt sich aus §§ 1, 5
VwVG, da dem Haftbefehl eine vollstreckbare Geldforderung
zugrundeliegt. Wenn aber der Gerichtsvollzieher aufgrund
solchen Auftrages tätig wird, ist er in seiner Funkton als Voll-
streckungsbeamter der Justizverwaltung tätig. § 5 Abs. 2
VwVG. Die Tätigkeit des Gerichtsvollziehers als Vollstrek-
kungsbeamten unterliegt deshalb nicht dem Prüfungsmaßstab
des § 766 ZPO, sondern der Gerichtsvollzieher unterliegt inso-
weit der Dienstaufsicht der Behörde, wobei es dem Gerichts-
vollzieher allerdings unbenommen bleibt, die Bedenken gegen
die Rechtmäßigkeit der von ihm gewünschten Tätigkeit gel-
tend zu machen (vgl. etwa § 64 NBG).

Demgemäß ist auch die Frage, ob der Gerichtsvollzieher als
Vollstreckungsbeamter die Haftbefehlsvollstreckung an Sonn-
tagen und allgemeinen Feiertagen allein aufgrund schriftlicher
Erlaubnis des Finanzamtes gemäß § 289 AO auszuführen hat,
im Wege der Dienstaufsicht zu entscheiden. Bei dieser Sachlage
bedarf es auch keiner Prüfung, ob die Vorschrift des § 289 AO
mit dem Grundgesetz vereinbar ist (vgl. hierzu Rosenberg/Gaul/
Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, 10. Auflage, S. 338).

Anmerkung zur Schriftleitung:

Zur Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts bei Erinne-
rung in Verfahren der Finanzbehörden zwecks Vollstreckung
eines Haftbefehls siehe LG Kassel (DGVZ 1993, S. 189) sowie
die in der Anmerkung dazu genannten Entscheidungen. Der
Gerichtsvollzieher wird bei entsprechenden Aufträgen der Fi-
nanzbehörde nicht aufgrund des § 5 Abs. 2 VwVG tätig; viel-

mehr ist ihm die Verhaftung durch § 284 Abs. 7 Satz 2 AO un-
mittelbar übertragen. Danach sind die genannten Bestimmun-
gen sinngemäß anzuwenden. Das erfordert nicht, daß alle
sonstigen in Betracht kommenden Bestimmungen im Gesetz
für anwendbar erklärt sind. So ist z. B. der Gerichtsvollzieher
auch zur Entgegennahme der Zahlung des Schuldners befugt
oder zur einstweiligen Einstellung der Vollstreckung gem.
§ 775 ZPO, wenn ihm Zahlung oder Stundung nachgewiesen
wird (vergl. Seip, DGVZ 1994, S. 54).

Die Zuständigkeit der Finanzbehörde zur Anordnung der
Vollstreckung an Sonn- und Feiertagen wird als gegeben ange-
sehen von AG Berlin-Schöneberg, DGVZ 1989, S. 190, und LG
Aachen, DGVZ 1990, S. 70, jeweils mit weiteren Nachweisen.

§§ 81, 753 ZPO; § 62 GVGA

Ein Inkassobüro ist berechtigt, im Auftrage des Gläubi-
gers einen Vollstreckungsauftrag zu erteilen, ohne hierbei
eine Prozeßvollmacht des Gläubigers vorlegen zu müssen.

AG Wuppertal, Beschl. v. 21. 11. 1996
– 44 c M 33/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Das vom Gläubiger beauftragte Inkassobüro ist berechtigt,
einen Vollstreckungsauftrag zu erteilen. Hierzu ist eine „Pro-
zeßvollmacht“ nicht erforderlich. Etwas anderes ergibt sich
auch nicht aus § 81 ZPO oder § 62 Nr. 2 GVGA.

In diesen Vorschriften ist lediglich bestimmt, daß eine Pro-
zeßvollmacht auch zur Durchführung der Zwangsvollstrek-
kung berechtigt. Daraus kann nicht der Umkehrschluß gezo-
gen werden, daß für einen Vollstreckungsauftrag eine Prozeß-
vollmacht notwendig wäre.

Darüber hinaus ermächtigt eine Prozeßvollmacht in erster
Linie zu Prozeßhandlungen. Derartige Handlungen richten
sich an das Gericht. Durch § 81 ZPO wird der Umfang einer
Bevollmächtigung für einen Prozeß auf die Durchsetzung des
mit dem Prozeß Erreichten – des Titels – erweitert. Dies ist
notwendig, da es sich bei einem Vollstreckungsauftrag gerade
nicht um eine Prozeßhandlung handelt.

Der Gerichtsvollzieher ist nicht Beteiligter des Erinne-
rungsverfahrens. Ihm können daher Kosten nicht auferlegt
werden (vgl. Zöller/Stöber 19. Aufl. § 766 Rn. 34 m.w.N.).
Dem Schuldner können keine Kosten auferlegt werden, da er
nicht beteiligt wurde.

§ 1362 BGB; § 739 ZPO; § 95 GVGA

Für den Gewahrsam des Schuldners (hier Getrenntleben
von Eheleuten) sind die tatsächlichen Verhältnisse maßge-
bend, die nicht durch die Tatsache widerlegt werden, daß
der Schuldner unter der angegebenen Anschrift noch poli-
zeilich gemeldet ist.

AG Karlsruhe-Durlach,  Beschl. v. 26. 1. 1996
– 1 M 765/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gläubiger erwirkte am 19. 4. 1995 beim Landgericht
Karlsruhe einen Kostenfestsetzungsbeschluß, wonach der
Schuldner an den Gläubiger 330,– DM zuzüglich Zinsen zu
zahlen hat. Der Gläubiger beauftragte den zuständigen Ge-
richtsvollzieher am 19. 5. 1995 mit der Vollstreckung aus die-
sem Beschluß. Der Gerichtsvollzieher stellte mit Bescheid
vom 31. 5. 1995 das Verfahren mit der Begründung ein, der
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Schuldner lebe 11/2 Jahre von seiner Ehefrau getrennt, er solle
sich zur Zeit in Rumänien aufhalten und habe unter der ange-
gebenen Anschrift keinen Wohnsitz mehr. Hiergegen erhob
der Gläubiger Erinnerung.

Die Erinnerung ist zulässig (§ 766 ZPO), aber nicht be-
gründet. Der Gerichtsvollzieher hat zu Recht das Verfahren
eingestellt, weil der Gläubiger unter der angegebenen An-
schrift … keinen Wohnsitz mehr hat. Nach Angaben der Mut-
ter des Schuldners hält sich der Schuldner nicht mehr in der
Wohnung auf. Er hat sich von seiner Ehefrau getrennt und soll
zur Zeit in Rumänien leben. Anhaltspunkte dafür, daß die An-
gaben der Mutter des Schuldners unrichtig sind, bestehen
nicht. Der Gläubiger hat nicht dargetan, daß der Schuldner ent-
gegen den Erklärungen seiner Mutter doch noch in der Woh-
nung in … einen Wohnsitz unterhält. Allein aus der Tatsache,
daß der Schuldner dort noch polizeilich gemeldet ist, läßt sich
nicht mit der notwendigen Sicherheit schließen, daß der
Schuldner dort noch einen Wohnsitz hat. Daß er 11/2 Jahre
lang nicht mehr in der Wohnung erschienen ist, spricht eher
dafür, daß er den Wohnsitz aufgegeben hat.

Das Verfahren ist deshalb mit Recht vom Gerichtsvollzie-
her eingestellt worden.

Im übrigen wäre, selbst wenn man davon ausginge, daß der
Schuldner unter der angegebenen Anschrift noch eine Woh-
nung hätte, eine Vollstreckung in die in der Wohnung befind-
lichen Gegenstände nicht möglich, weil dann, wenn die Ehe-
leute getrennt leben, nicht vermutet wird, daß der Schuldner
Gewahrsamsinhaber und Besitzer der in der Wohnung befind-
lichen Gegenstände ist (§ 739 ZPO, § 1362 Abs. 1 S. 2 BGB).

§ 756 ZPO; § 84 GVGA

Behauptet der Schuldner, die ihm bei einer Zug-um-Zug-
Vollstreckung angebotene Gegenleistung sei mangelhaft,
so kann er sich gegen die Vollstreckung nicht im Erinne-
rungsverfahren, sondern nur im Wege der Vollstrek-
kungsabwehrklage wehren.

AG Siegen, Beschl. v. 24. 10. 1996
– 10 M 5566/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Durch Urteil des Amtsgerichts Siegen vom 16. Novem-
ber 1995, bestätigt durch das Urteil des Landgerichts Siegen
vom 25. März 1996, wurde der Schuldner verurteilt, an den
Gläubiger 6 396,– DM nebst 4 % Zinsen seit dem 10. Oktober
1995 Zug um Zug gegen Abtretung seiner Beteiligung an der
Interessengemeinschaft Immobiliensparen GbR … und dem
aus dem Fondbeteiligung herrührenden Bausparvertrag bei der
Deutschen Bausparkasse AG, Konto-Nr. … zu zahlen.

Im Zuge der Zwangsvollstreckung erschien am 22. Okto-
bere 1996 der zuständige Gerichtsvollzieher bei dem Schuld-
ner und präsentierte diesem eine Abtretungserklärung des
Gläubigers vom 30. Juni 1996. Mit Schriftsatz vom 24. Okto-
ber 1996 legte der Schuldner Erinnerung ein und rügte die Zu-
lässigkeit der Zwangsvollstreckung. Er ist der Ansicht, daß der
Gläubiger mit der Vorlage des Abtretungsangebots seiner Ver-
pflichtung aus dem Urteil nicht nachgekommen ist, da er an
der Interessengemeinschaft Immobiliensparen GbR zu keinem
Zeitpunkt beteiligt gewesen ist. Auch sei die Abtretung des
Bausparvertrages nicht ausreichend erfolgt, da es hierzu der
Zustimmung der Bausparkasse bedürfe.

Der zum Vorgang gehörte Gerichtsvollzieher erklärte, er
habe dem Schuldner lediglich eine Terminmitteilung über-
bracht, daß er die vom Gläubiger zu erbringende Zug-um-Zug-

Leistung am 28. Oktober 1996 anbieten werde und setzt nun-
mehr unter Aufhebung des Termins vom 28. Oktober 1996
neuen Termin zur Durchführung der Zwangsvollstreckung auf
Montag, 4. November, 1996, 11.00 Uhr fest.

II. Die Erinnerung ist unbegründet. Dabei kann die Frage,
ob die Erinnerung schon mangels eines Rechtsschutzbedürf-
nisses unzulässig ist, dahinstehen. Ausweislich der Erklärung
des Gerichtsvollziehers ist die erste Zwangsvollstreckungs-
maßnahme für den 4. November 1996 angekündigt worden. Ein
Rechtsschutzbedürfnis für eine Erinnerung besteht erst ab Be-
ginn der eigentlichen Zwangsvollstreckung (vgl. Zöller,
Zivilprozeßordnung, 16. Auflage, § 766 Rdn. 12 f). Darüber
hinaus ist die Erinnerung aber auch unbegründet. Gemäß § 756
ZPO muß die dem Schuldner gebührende Leistung in einer den
Verzug der Annahme begründenden Weise angeboten werden.
Die Abtretungserklärung des Gläubigers vom 30. Juni 1996 er-
füllt diese Voraussetzung. Zu einer weitergehenden Prüfung,
ob der Gläubiger zur Abtretung berechtigt ist oder ob gegebe-
nenfalls Abtretungsverbote bestehen, ist der Gerichtsvollzieher
im formalisierten Zwangsvollstreckungsverfahren nicht be-
rechtigt. Die Einwendungen des Schuldners können daher nicht
im Verfahren nach § 766 ZPO berücksichtigt werden. Der
Schuldner muß sich vielmehr im Wege der Vollstreckungsab-
wehrklage wehren. Dies ist das Rechtsmittel, das dem Schuld-
ner zusteht, wenn er die Unzulässigkeit der Zwangsvollstrek-
kung wegen eines Mangels der Gegenleistung geltend machen
will, die nach dem Urteilsinhalt im Vollstreckungsverfahren
nicht geprüft werden kann (vgl. Zöller, § 756 Rdn. 13 m.w.N.).

Der Antrag auf einseitige Einstellung der Zwangsvollstrek-
kung war, aus den vorstehend bezeichneten Gründen, eben-
falls abzulehnen.

§ 909 ZPO; § 24 Abs. 3 LVwVG BW; § 273 GVGA

1. Zur Vollstreckung des auf Antrag des Amtes für Ausbil-
dungsförderung erwirkten Haftbefehls zum Vollzug der
Zwangshaft ist der Gerichtsvollzieher zuständig.

2. Die Vollstreckung der Zwangshaft ist einzustellen, wenn
der Schuldner seiner Auskunftspflicht nachkommt oder
das zugrundeliegende Zwangsgeld bezahlt.

AG Waiblingen, Beschl. v. 23. 12. 1996
– M 5871/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Mit der Erinnerung wendet sich die Gläubigerseite gegen
die Weigerung des Gerichtsvollziehers, den Schuldner zum
Zweck der Vollstreckung der Ersatzzwangshaft zu verhaften.

Dem Schuldner wurde mit Bescheid des Gläubigers vom
5. 12. 1995 ein Zwangsgeld in Höhe von 200,– DM angedroht,
nachdem er einer Aufforderung vom 27. 10. 1995, im Zusam-
menhang mit Leistungen nach dem BAFöG an seine Tochter
seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse aus dem
Jahre 1993 darzulegen, nicht nachgekommen war. In der Ver-
fügung wurde er auf die Zulässigkeit der Zwangshaft bei
Uneinbringlichkeit des Zwangsgeldes hingewiesen. Der
Schuldner hat innerhalb der ihm gesetzten Frist die geforderte
Auskunft nicht erteilt. Daraufhin setzte der Gläubiger mit
Bescheid vom 18. 1. 1996 ein Zwangsgeld in Höhe von 200,–
DM fest. Das Zwangsgeld war uneinbringlich. Das Verwal-
tungsgericht Karlsruhe ordnete am 13. 5. 1996 auf Antrag des
Gläubigers Ersatzzwangshaft gegen den Schuldner für die
Dauer von sieben Tagen an und erließ Haftbefehl. Der Gläubi-
ger erteilte daraufhin dem Gerichtsvollzieher unter dem 10. 6.
1996 den Auftrag, den Schuldner zu verhaften. Diesem und
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einem weiteren Auftrag kam der Gerichtsvollzieher jedoch
nicht nach. Er begründet seine Weigerung damit, daß eine Zu-
ständigkeit des Gerichtsvollziehers nicht gegeben sei. Hierge-
gen hat der Gläubiger mit Schreiben vom 19. 9. 1996 Erinne-
rung eingelegt. Er verweist auf § 24 Abs. 3 Satz 1 LVwVG,
woraus sich die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers ergebe.

Die Erinnerung ist nach §§ 766 Abs. 2, 764 ZPO zulässig
und in vollem Umfang begründet. Der Gerichtsvollzieher ist
nach § 24 Abs. 3 LVwVG i.V.m. § 909 Satz 1 ZPO im Fall der
Vollstreckung von Ersatzzwangshaft für die Verhaftung des
Pflichtigen zuständig. Das LVwVG ist im vorliegenden Fall
anwendbar, da die Vollstreckung einen Verwaltungsakt be-
trifft, der von einer Behörde des Landes bzw. einer unter der
Aufsicht des Landes stehenden Körperschaft erlassen wurde
(§ 1 LVwVG). Hiervon geht auch das Verwaltungsgericht
Karlsruhe in seinem Beschluß vom 13. 5. 1996, in dem auch
das Vorliegen der weiteren Vollstreckungsvoraussetzungen
bejaht wurde, aus. Daß der Gerichtsvollzieher auch im Fall der
Vollstreckung von Ersatzzwangshaft für die Verhaftung zu-
ständig ist, entspricht der einhelligen Ansicht in der Literatur
(Fliegauf/Maurer, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Ba-
den-Württemberg, Kom. 2.A § 24 RN 11; App, Verwaltungs-
vollstreckungsrecht 2.A. § 55 RN 738; Engelhardt, Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz,
Kom. 3.A. § 16 Anm. 5 a.E.; Sadler, Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetz, Kom. 2.A. § 16 RN 17).

Der Nachweis eines geeigneten Haftplatzes sowie die Stel-
lung eines Aufnahmeersuchens obliegt weiterhin der Voll-
streckungsbehörde (vgl. Fliegauf/Maurer a.a.O. RN 11) und
ist von der Verpflichtung des Gerichtsvollziehers nicht um-
faßt.

Das Gericht weist bereits jetzt darauf hin, daß, falls der
Schuldner das Zwangsgeld bezahlen oder seiner Auskunfts-
pflicht nachkommen sollte, zu prüfen sein wird, ob die Voll-
streckung wegen Zweckerreichung einzustellen ist (§ 11
LVwVG; vgl. Sadler a.a.O. RN 20).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

§ 2 GKG; §§ 250, 252 AO; § 66 SGB X, § 8 GVKostG

Für die Erteilung einer Abschrift des gem. § 807 ZPO ab-
gegebenen Vermögensverzeichnisses besteht für den nicht
kostenbefreiten Gläubiger auch dann keine Kostenfrei-
heit, wenn die Anforderung des Verzeichnisses durch das
die Vollstreckung betreibende Hauptzollamt erfolgt.

AG Arnsberg, Beschl. v. 12. 7. 1996
– 15 M 1694/94 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Das Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen hat das
Hauptzollamt Paderborn gemäß § 66 Abs. 1 SGB X in Verbin-
dung mit §§ 4, 5 VWVG ersucht, wegen einer Geldforderung
die Zwangsvollstreckung gegen Frau B. zu betreiben.

Nach erfolgloser Vollstreckung in das bewegliche Vermö-
gen aufgrund einer bereits abgegebenen eidesstattlichen Ver-
sicherung beantragte das Hauptzollamt Paderborn (folgend
Antragstellerin) am 07. 05. 1996 die Überlassung einer Ab-
schrift des Vermögensverzeichnisses.

Eine Ablichtung wurde antragsgemäß durch das Amtsge-
richt Arnsberg übersandt, gleichzeitig wurde eine Verfahrens-
gebühr nach KV 1644 in Höhe von DM 35,– der Antragstelle-
rin in Rechnung gestellt.

Hiergegen legte die Antragstellerin durch Schreiben vom
04. 07. 1996 Erinnerung ein, mit der Begründung, das Haupt-
zollamt genieße gemäß § 2 GKG Kostenfreiheit.

Die zulässige Erinnerung ist in der Sache selbst nicht be-
gründet.

Nach Auffassung des Gerichts erlangt weder das beauftra-
gende Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen durch die Ein-
schaltung der Antragstellerin eine Kostenbefreiung, noch ist
das Hauptzollamt selbst kostenbefreit, denn § 2 GKG setzt die
Geltendmachung eigener Forderungen voraus, welche aber
nicht zugunsten der Antragstellerin durch § 252 AO fingiert
werden.

Nach der nunmehr wohl als herrschend anzusehenden Mei-
nung in der Rechtsprechung bewirkt die hier entscheidende
Vorschrift des § 252 AO keinen materiell-rechtlichen Forde-
rungsübergang auf das Hauptzollamt Paderborn (so auch Tip-
ke-Kruse § 252 AO, Rdnr. 2), was aber erforderlich wäre, um
Kostenfreiheit zu erhalten (vgl. grundlegend Harenberg in
DGVZ 1990, S. 49 ff, für § 8 GVKost AG Hanau DGVZ
1995, S. 175; LG Wiesbaden DGVZ 1995, Seite 155). Bereits
nach dem Wortlaut der Vorschrift handelt es sich lediglich um
eine gesetzliche Fiktion (gilt) des Gläubigers (hier: Bund) der
die Vollstreckungsbehörde (hier: HZA) angehört. Sinn und
Zweck der Vorschrift ist die Klarstellung der (vergleichbar mit
dem im Zivilrecht bestehenden Problem der Prozeßstand-
schaft) „Aktivlegitimation“ im Vollstreckungsverfahren unab-
hängig davon, wem im Einzelfall die beizuteibende Forderung
materiell-rechtlich tatsächlich zusteht.

Zwar bleibt das Hauptzollamt nach § 2 GKG für die Bei-
treibungeigener Forderungen als solche kostenfrei, nicht aber
für den Fall, daß die materiell-rechtlich nicht kostenbefreite
Inhaberin der Forderung sich bei der Vollstreckung des Haupt-
zollamtes bedient.

Daß eine solche Kostenbefreiung des kostenpflichtigen
Vollstreckungsgläubigers bei Einschaltung einer befreiten
Bundesbehörde durch den Gesetzgeber beabsichtigt war, ist in
keiner Weise erkennbar und nachvollziehbar.

Dies folgt insbesondere aus § 5 VWVG, der gerade Bezug
nimmt auf die Vorschriften der §§ 249 ff AO, also auch auf
§ 250 AO. Nach dieser Vorschrift tritt die Antragstellerin aber
an die Stelle der anderen Vollstreckungsbehörde. Wenn das
Hauptzollamt nach dem Wortlaut der Vorschrift an die Stelle
des Landesarbeitsamtes tritt, muß es sich auch kostenmäßig so
behandeln lassen.

Mittelbar ergibt sich die Kostenpflicht auch daraus, daß die
Inanspruchnahme anderer Behörden, also hier des Hauptzoll-
amtes durch das Landesarbeitsamt nur dann erfolgen darf,
wenn die ersuchende Behörde die Amtshandlung nicht selbst
durchführen kann (Vgl. Tipke-Kruse § 250 Rdnr. 2).

Das Landesarbeitsamt ist aber unzweifelhaft nach § 66 Ab-
satz 4 SGB-X berechtigt, das Vermögensverzeichnis selbstän-
dig anzufordern – allerdings gegen vorgenannte Gebühr –.
Warum dem Landesarbeitsamt und auch dem Hauptzollamt
durch die Inanspruchnahme der vorgenannten Ausnahmeregel
eine Kostenfreiheit zufallen soll, ist nicht nachvollziehbar und
vom Gesetzgeber bis heute auch noch nicht gewollt.

Soweit das Hauptzollamt mitteilt, das Bundesjustizmini-
sterium stehe der Auffassung des Bundesfinanzministeriums
wohlwollend gegenüber, ändert dies nichts an der momenta-
nen Rechtslage. Eine begrüßenswerte Klarstellung bleibt inso-
weit abzuwarten.
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■ B U C H B E S P R E C H U N G E N
Rechte, Pflichten, Allgemeinwohl – Hamburger Organisationen
der Beamten und Angestellten
Von Uwe Schmidt, Hamburg, 1997, 536 Seiten, DM 49,–, DBB-Ver-
lag GmbH, Bonn, Peter-Hensen-Str. 5–7.
Die als Dissertation entstandene Arbeit untersucht und schildert die
Entstehung der Organisationen der Beamten und Staatsangestellten in
Hamburg bis zum Jahr 1933. Der Verfasser, selbst Funktionsträger des
DBB Hamburg, hat unzählige Quellen erschlossen und in einfühlsamer
Weise die in ihren Anfängen mehr als 100 Jahre zurückliegenden Er-
eignisse nachgezeichnet. Die Lektüre des Buches läßt Geschichte le-
bendig werden und macht deutlich, wie schwierig es war, Interessen zu
bündeln und wirkungsvolle Organisationen zu gründen, die später zu
den Fundamenten des Deutschen Beamtenbundes wurden.
Für die Leser der DGVZ dürfte dieses Werk deshalb von besonderem
Interesse sein, weil am 16. Dezember 1903 der„Verein der Bureauan-
gestellten des hamburgischen Staates“ gegründet wurde, und zwar un-
ter Mitwirkung des damals 25jährigenChristian Koch, Angestellter im
Gerichtsvollzieheramt, der in den Vorstand gewählt wurde und sich in
der Folgezeit zu einem Motor hamburgischer Beamtenpolitik entwik-
kelte.Christian Koch wurde Gerichtsvollzieher, war 1909 Mitbegrün-
der des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes (siehe DGVZ 1989, S. 81),
zeitweise dessen Bundesvorsitzender und mehrere Jahre Schriftleiter
der Deutschen Gerichtsvollzieher Zeitung (siehe DGVZ 1985, S. 32).
Von 1908 bis 1933 war er Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
und begleitete bis 1933 und nach 1945 mehrere politische Ämter. Wel-
che Bedeutung der am 30. Oktober 1955 verstorbeneChristian Koch
(siehe Nachruf in DGVZ 1955, S. 192) für die Entwicklung der hambur-
gischen Beamtenschaft hatte, ist u. a. daraus zu ersehen, daß er in dem
hier besprochenen Buch an 63 Stellen Erwähnung findet.
Insgesamt handelt es sich bei dem vonUwe Schmidt verfaßten Buch
um eine sehr informative Darstellung der gewerkschaftlichen Ent-
wicklung im staatlichen Bereich, in der die gesellschaftlichen und
politischen Verhältnisse einer sehr ereignisreichen Zeit einbezogen
sind. Allein seine Quellenangaben machen es schon zu einer Fundgru-
be für den historisch interessierten Leser.

Gerichtsvollzieherkostenrecht
Kommentar von Dipl.Rpfl. (FH)Bernd Winterstein, Prüfungsbeamter
für Gerichtsvollzieher in Augsburg und Lehrer an der Bayerischen
Justizschule in Pegnitz. Loseblattausgabe in Plastikordner. 2. Ergän-
zungslieferung, Januar 1997, 128 Seiten, 30,40 DM. Preis des Grund-
werks: 98,– DM. Verlag F. Pastyrik, Kleiner Johannes 8, 91257 Pegnitz.
Mit der Ergänzungslieferung hat der Verfasser einen Teil der Kommen-
tierung des GVKostG und der einschlägigen Bestimmungen der BRA-
GO überarbeitet, die Leitsatzsammlung erweitert, in den Länderteil wei-
tere Bestimmungen, insbesondere die Änderung des Einigungsvertrages
zum 1. 7. 1996, aufgenommen und die GVKostGr auf den neuesten
Stand gebracht. Für die in den neuen Bundesländern ab 1. 7. 1996 gel-
tenden Gebühren (Anhebung von 80 auf 90 %) ist eine spezielle Gebüh-
rentabelle zum GVKostG zur Kostenordnung und zur BRAGO beige-
fügt. Umfassend wurde die Kommentierung der Kostenbestimmungen
zur Räumungsvollstreckung (GVKostG u. BRAGO) überarbeitet. Zur
Vollstreckung zur Herausgabe mehrerer Grundstücke aufgrund dessel-
ben Titels vertritt der Verfasser die Auffassung, daß es sich um eine fort-
gesetzte Amtshandlung handelt, für die nur eine Gebühr anfällt und de-
ren Zeitaufwand zusammenzurechnen ist.

Mit der Ergänzungslieferung ist das Werk auf aktuellem Stand und
hinsichtlich der Anlagen weiter ausgebaut. Für die tägliche Praxis
stellt es eine wertvolle Hilfe dar.
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App, Michael,„,Nahestehende Personen‘ im Sinne des neuen
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für das gesamte Familienrecht, 1996, S. 1523–1525.
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